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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) vom 31.10.2006  
(GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Gesetz  
vom 28.05.2013 (GV.NRW. S. 272), hat die Universität 
Duisburg-Essen folgende Ordnung erlassen: 
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I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 
Geltungsbereich und Zugangsberechtigung 

(1) Diese Bachelorprüfungsordnung regelt den Zugang, 
den Studienverlauf und den Abschluss des Studiums für 
den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre an der 
Universität Duisburg-Essen.  

(2) Die Qualifikation für das Studium im Bachelorstudien-
gang Betriebswirtschaftslehre wird durch das Zeugnis der 
Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder fachge-
bundene Hochschulreife) oder ein durch Rechtsvorschrift 
oder ein von der zuständigen staatlichen Stelle als gleich-
wertig anerkanntes Zeugnis erworben. 

(3) Studienbewerberinnen oder Studienbewerber, die 
ihre Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen 
Einrichtung erworben haben, müssen vor Beginn des Stu-
diums hinreichende deutsche Sprachkenntnisse gemäß 
der Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hoch-
schulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) nach-
weisen.  

(4) Zugang zu dem Bachelorstudiengang Betriebswirt-
schaftslehre hat nach § 49 Abs. 6 HG auch, wer sich in der 
beruflichen Bildung qualifiziert hat. Näheres regelt die Ord-
nung über den Hochschulzugang für in der beruflichen Bil-
dung Qualifizierte an der Universität Duisburg-Essen. 

 
§ 2 

Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung 

(1) Der Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre ist 
ein grundständiger wissenschaftlicher Studiengang, der zu 
einem ersten berufsqualifizierenden akademischen Ab-
schluss führt.  

(2) Er hat zum Ziel, wissenschaftliche Grundlagen, Me-
thodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen 
zu vermitteln. Der Bachelorstudiengang Betriebswirt-
schaftslehre hat zum Ziel, den Studierenden unter Berück-
sichtigung der Anforderungen und Veränderungen in der 
Berufswelt die erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähig-
keiten und Methoden im Bereich der Wirtschaft so zu ver-
mitteln, dass sie zu wissenschaftlicher Arbeit, zu kritischer 
Einordnung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und zu 
verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demo-
kratischen und sozialen Rechtsstaat befähigt werden. 
Dazu vermittelt der Studiengang insbesondere die folgen-
den Kompetenzen:  

a) Die Studierenden verfügen über ein breites Grundla-
genwissen der Betriebswirtschaftslehre sowie angren-
zender wissenschaftlicher Disziplinen (Volkswirt-
schaftslehre und Wirtschaftsinformatik). 

b) Sie beherrschen grundlegende Methoden und Theorien 
sowie die für deren Anwendung relevanten Fähigkeiten 
(Methoden- und Theoriekompetenz). 

c) Sie sind zur analytischen Durchdringung betriebswirt-
schaftlicher Phänomene fähig (analytische Kompetenz) 
und können mit Hilfe von Theorien und Methoden Prob-
leme diagnostizieren (diagnostische Kompetenz). 

d) Die Studierenden sind aufgrund formal- und material-
logischer Theorie- und Methodenbeherrschung sowie 
deren eingehender Übung in der Lage, zielorientiert 
und begründet zu reflektieren und zu argumentieren 
(Argumentations- und Reflexionskompetenz).  

e) Sie können die wichtigsten Hilfsmittel und -techniken 
der betriebswirtschaftlichen Forschung anwenden und 
Informationen und Quellen eigenständig suchen, auf-
bereiten und bewerten (Grundkompetenz im wissen-
schaftlichen Arbeiten).   

f) Sie können Fachwissen vermitteln und präsentieren so-
wie argumentorientiert verhandeln (Präsentations- und 
Moderationskompetenz).  

(3) Mit den erfolgreich abgeschlossenen Prüfungen und 
der erfolgreich abgeschlossenen Bachelorarbeit weist die 
oder der Studierende nach, dass sie oder er die für den 
Übergang in die Berufspraxis oder in einen Masterstudien-
gang erforderlichen umfassenden Fachkenntnisse besitzt, 
die fachlichen Zusammenhänge überblickt und über die 
Fähigkeit verfügt, wissenschaftliche Methoden und Er-
kenntnisse anzuwenden.  

(4) Die Voraussetzungen für den Zugang zu einem Mas-
terstudiengang werden in der spezifischen Master-Prü-
fungsordnung geregelt.  

 
§ 3 

Bachelorgrad 

Nach erfolgreichem Abschluss der Bachelorprüfung für den 
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre verleiht die 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der 
Universität Duisburg-Essen den Bachelorgrad „Bachelor of 
Science", abgekürzt „B.Sc.". 

 

§ 4 
Aufnahmerhythmus 

(1) Das Studium im ersten Fachsemester kann nur zum 
Wintersemester aufgenommen werden. 

(2) Die Aufnahme des Studiums in einem höheren Fach-
semester ist sowohl zum Winter- als auch zum Sommerse-
mester möglich. 

 
§ 5 

Regelstudienzeit, Studienaufbau (Modularisierung) 

(1) Die Regelstudienzeit im Bachelorstudiengang Be-
triebswirtschaftslehre einschließlich der Zeit für die Anferti-
gung der Bachelorarbeit und für das vollständige Ablegen 
der Prüfungen beträgt drei Studienjahre bzw. sechs Se-
mester.  

(2) Das Studium ist in allen Abschnitten modular aufge-
baut. Ein Modul bezeichnet einen Verbund von thematisch 
und zeitlich aufeinander abgestimmten Lehr-/ 
Lerneinheiten, ggf. inklusive externer Praktika. Module sind 
inhaltlich in sich abgeschlossen und vermitteln eine eigen-
ständige, präzise umschriebene Teilqualifikation in Bezug 
auf die Gesamtziele des Studiengangs. 

(3) Der für eine erfolgreiche Teilnahme an einem Modul 
in der Regel erforderliche Zeitaufwand einer oder eines 
Studierenden (Workload) wird mit einer bestimmten Anzahl 
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von Credits ausgedrückt. In den Credits (Regelungen zur 
Anwendung ECTS siehe § 11) sind Präsenzzeiten, Vor- 
und Nachbereitungszeiten und die erforderlichen Prü-
fungszeiten enthalten. Die Credits drücken keine qualita-
tive Bewertung der Module (d.h. keine Benotung) aus.  

(4) Die Studieninhalte sind so strukturiert, dass das Stu-
dium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. 
Dabei wird gewährleistet, dass die Studierenden nach ei-
gener Wahl Schwerpunkte setzen können und Pflicht- und 
Wahlpflichtveranstaltungen in einem ausgewogenen Ver-
hältnis stehen. 

 
§ 6 

Mentoring 

(1) Den Studierenden wird empfohlen, während des Stu-
diums am Mentoring-Programm der Fakultät teilzunehmen. 

(2) Ziel der Teilnahme am Mentoring-Programm ist der 
Erwerb und Ausbau von Fähigkeiten zur Selbstorganisa- 
tion in einem komplexen Umfeld. Das Programm versetzt 
die Studierenden in die Lage, Organisationsabläufe selb-
ständig zu planen und durchzuführen, eigene Kompeten-
zen aktiv in die Gruppe einzubringen, Ideen für die persön-
liche Studiengestaltung und für die Berufsfindung zu entwi-
ckeln, Einblicke in die Strukturen der Berufswelt zu erhalten 
und entsprechende Kontakte zu knüpfen. 
Darüber hinaus soll das Mentoring-Programm den Studie-
renden den Einstieg in die Bachelorstudiengänge sowie in 
die Studienumgebung an der Universität Duisburg-Essen 
sowie den Zugang zu Stipendien-Programmen und wissen-
schaftlichen Netzwerken erleichtern.   

(3) Den Studierenden wird zu Beginn des Studiums 
durch die Koordinationsstelle für das Mentoring-Programm 
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften eine Mentorin 
oder ein Mentor zugewiesen. Die Mentorin oder der Mentor 
kann nur in Ausnahmefällen gewechselt werden. Das Men-
toring-Programm besteht aus regelmäßigen, mindestens 
einmal im Semester stattfindenden Einzel- oder Gruppen-
gesprächen zwischen Mentorin oder Mentor und Studie-
renden. 

 
§ 7  

Tabellarische Übersicht und  
Modulhandbuch 

(1) Der Prüfungsordnung ist als Anlage eine tabellarische 
Übersicht beigefügt, die im Einzelnen als verbindliche Vor-
gaben ausweist: 

a) die Module und die diesen zugeordneten Lehr-/ Lern-
formen und Prüfungen, 

b) die wesentlichen Inhalte und Qualifikationsziele der 
Module, 

c) die Präsenzzeit (lehr- /lernformenbezogen) in SWS, 

d) die Credits, 

e) die Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen, 

f) die Prüfungsleistungen. 

 
(2) Die tabellarische Übersicht gilt für die Studierenden 
als Empfehlung für einen sachgerechten Aufbau des Stu-
diums innerhalb der Regelstudienzeit.  

(3) Die tabellarische Übersicht wird durch ein Modul-
handbuch ergänzt. Das Modulhandbuch muss mindestens 
die in der tabellarischen Übersicht als erforderlich ausge-
wiesenen Angaben enthalten. Darüber hinaus enthält das 
Modulhandbuch detaillierte Beschreibungen der Lehrin-
halte, der zu erwerbenden Kompetenzen, der vorgeschrie-
benen Prüfungen, der Vermittlungsformen, des zeitlichen 
Umfangs (in Credits wie in SWS) sowie der Aufteilung auf 
Pflicht- und Wahlpflichtanteile. Das Modulhandbuch ist bei 
Bedarf und unter Berücksichtigung der Vorgaben des Stu-
dienplans an diesen anzupassen.  

 
§ 8 

Lehr-/Lernformen 

(1) Im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre gibt 
es folgende Lehrveranstaltungsarten bzw. Lehr-/ 
Lernformen: 

a. Vorlesung 

b. Übung 

c. Seminar 

d. Kolloquium 

e. Praktikum 

f. Projekt 

g. Exkursion 

h. Tutorentätigkeit 

i. Selbststudium 

j. Blended Learning 
 
Vorlesungen bieten in der Art eines Vortrages eine zusam-
menhängende Darstellung von Grund- und Spezialwissen 
sowie von methodischen Kenntnissen. 

Übungen dienen der praktischen Anwendung und Ein-
übung wissenschaftlicher Methoden und Verfahren in eng 
umgrenzten Themenbereichen. 

Seminare bieten die Möglichkeit einer aktiven Beschäfti-
gung mit einem wissenschaftlichen Problem. Die Beteili-
gung besteht in der Präsentation eines eigenen Beitrages 
zu einzelnen Sachfragen, in kontroverser Diskussion oder 
in aneignender Interpretation. 

Kolloquien dienen dem offenen, auch interdisziplinären 
wissenschaftlichen Diskurs. Sie beabsichtigen einen offe-
nen Gedankenaustausch. 

Praktika eignen sich dazu, die Inhalte und Methoden eines 
Faches anhand von Experimenten exemplarisch darzustel-
len und die Studierenden mit den experimentellen Metho-
den eines Faches vertraut zu machen. Hierbei sollen auch 
die Planung von Versuchen und die sinnvolle Auswertung 
der Versuchsergebnisse eingeübt und die Experimente 
selbständig durchgeführt, protokolliert und ausgewertet 
werden. 

Projekte dienen zur praktischen Durchführung empirischer 
und theoretischer Arbeiten. Sie umfassen die geplante und 
organisierte, eigenständige Bearbeitung von Themenstel-
lungen in einer Arbeitsgruppe (Projektteam). Das Projekt-
team organisiert die interne Arbeitsteilung selbst. Die Pro-
jektarbeit schließt die Projektplanung, Projektorganisation 
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und Reflexion von Projektfortschritten in einem Plenum so-
wie die Präsentation und Diskussion von Projektergebnis-
sen in einem Workshop ein. Problemstellungen werden im 
Team bearbeitet, dokumentiert und präsentiert. Im Einzel-
fall kann das Projekt von einer Person bearbeitet werden.  

Exkursionen veranschaulichen an geeigneten Orten As-
pekte des Studiums. Exkursionen ermöglichen im direkten 
Kontakt mit Objekten oder Personen die Auseinanderset-
zung mit wissenschaftlichen Fragestellungen. Die Erkennt-
nisse werden dokumentiert und ausgewertet. 

Anrechenbare Tutorentätigkeiten können sowohl im Rah-
men von Orientierungsveranstaltungen als auch in Form 
von Fachtutorien ausgeübt werden. Im Rahmen von Orien-
tierungsveranstaltungen eingesetzte Tutoren sollen über 
die Hochschuleinrichtungen, über den Aufbau des Studi-
ums und über die Prüfungsanforderungen infor- 
mieren und bei einem sinnvollen Aufbau des Studiums be-
raten. Dabei werden Kommunikations-, Integrations-, 
Transfer- und Führungsfähigkeiten erworben. Mit der Be-
treuung von Orientierungsveranstaltungen erhält die oder 
der Studierende 3 Credits. Im Rahmen der Tätigkeit eines 
Fachtutoriums soll die oder der Studierende oder eine stu-
dentische Arbeitsgemeinschaft zum Lehrstoff einer  
bestimmten Lehrveranstaltung moderieren. Dies kann 
auch im Rahmen eines eigens zusammengestellten Ar-
beitskompendiums erfolgen. Eine Studierende oder ein 
Studierender kann entweder maximal zwei Tutorien zur 
selben Veranstaltung in verschiedenen Semestern oder 
maximal zwei Tutorien zu verschiedenen Veranstaltungen 
im selben Semester anbieten. Für ein Tutorium erhält die 
oder der Studierende 3 Credits. 

Im Selbststudium eignet sich die oder der Lernende ohne 
Hilfe anderer Personen und nur unter Nutzung von Lern-
mitteln, Wissen an. 

Blended Learning oder Integriertes Lernen bezeichnet eine 
Lernform, die eine didaktisch sinnvolle Verknüpfung von 
traditionellen Präsenzveranstaltungen und modernen For-
men von E-Learning anstrebt. Das Konzept verbindet die 
Effektivität und Flexibilität von elektronischen Lernformen 
mit den sozialen Aspekten der Face-to-Face-Kommunika-
tion sowie ggf. dem praktischen Lernen von Tätigkeiten. 
Bei dieser Lernform werden verschiedene Lernmethoden, 
Medien sowie lerntheoretische Ausrichtungen miteinander 
kombiniert. 

(2) Für Exkursionen, Sprachkurse, Praktika, praktische 
Übungen sowie in den Seminaren ist die Pflicht zur regel-
mäßigen Anwesenheit der Studierenden Teilnahmevo-
raussetzung für die abschließende Modulprüfung.2 

  

§ 9  
Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Die Lehr-/Lernformen werden entsprechend den Hin-
weisen im Modulhandbuch in deutscher oder englischer 
Sprache durchgeführt. Es wird sichergestellt, dass das Stu-
dium mittels deutschsprachiger Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen absolviert werden kann3. 

(2) Modul- und Modulteilprüfungen können entsprechend 
den Hinweisen in den Modulhandbüchern in deutscher o-
der englischer Sprache erbracht werden.  

§ 10 
Zulassungsbeschränkungen für einzelne Lehr- 

veranstaltungen 

(1) Die Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen 
kann beschränkt werden, wenn wegen deren Art und 
Zweck oder aus sonstigen Gründen von Lehre und For-
schung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich 
ist. Es handelt sich nur um Wahlpflichtveranstaltungen. Die 
Fakultät stellt im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Mittel sicher, dass den Studierenden durch die Beschrän-
kung der Teilnehmerzahl nach Möglichkeit kein Zeitverlust 
entsteht.   

(2) Über die Teilnahmebeschränkung entscheidet auf 
Antrag der Prüferin oder des Prüfers die Dekanin oder der 
Dekan im Benehmen mit dem Prüfungsausschuss.  

(3) Die Zulassung zu einer nach Abs. 2 teilnahmebe-
schränkten Lehrveranstaltung erfolgt vorrangig nach der 
Notwendigkeit des Besuchs der Lehrveranstaltung und der 
Ablegung der Prüfungsleistung durch die Fakultät im Hin-
blick auf den Studienfortschritt unter Beachtung folgender 
Kriterien:  

a)  Erste Priorität  

 Eintritt eines wesentlichen Zeitverlustes bei Nichtteil-
nahme an der Lehrveranstaltung und der dazugehöri-
gen Prüfung; ein wesentlicher Zeitverlust ist insbeson-
dere anzunehmen, wenn der/die Studierende in dem 
Semester nicht zu einer Prüfung in einer anderen Wahl-
pflichtveranstaltung zugelassen werden oder wegen ei-
nes Auslandssemesters nicht an der nachfolgenden 
teilnahmebegrenzten Lehrveranstaltung teilnehmen 
kann.  

b)  Zweite Priorität:  

 Erfolglose Teilnahme an der Prüfung.  

c)  Dritte Priorität:  

Anzahl der erworbenen Credits beginnend mit der 
höchsten Anzahl erworbener Credits.  

(4) Für Studierende in besonderen Situationen gemäß  
§ 25 dieser Ordnung können auf begründeten Antrag durch 
den Prüfungsausschuss Ausnahmen zugelassen werden.  

(5) Zulassungsvoraussetzung für Prüfungen in teilnah-
mebeschränkten Lehrveranstaltungen ist jeweils die Teil-
nahme an der zugrunde liegenden Lehrveranstaltung. Die 
Anmeldung zur Prüfung erfolgt zu den von der Fakultät 
festgelegten Anmeldefristen beim Bereich Prüfungswesen. 
Die Nichtzulassung zur Lehrveranstaltung und damit die 
Nichtzulassung zur Prüfung wird den Studierenden spätes-
tens bis zum Ende der dritten Vorlesungswoche durch Aus-
hang durch die Fakultät bekannt gegeben. Die Frist für Ab-
meldungen von Prüfungen endet eine Woche vor Beginn 
der Prüfung. Im Falle der Fristversäumnis gilt § 32 VwVfG 
NW entsprechend. 

(6) Die Fakultät kann für Studierende anderer Studien-
gänge das Recht zum Besuch von Lehrveranstaltungen 
generell beschränken, wenn ohne diese Beschränkung 
eine ordnungsgemäße Ausbildung der für einen Studien-
gang eingeschriebenen Studierenden nicht gewährleistet 
werden kann. Die Regelung gilt für Zweithörerinnen und 
Zweithörer im Sinne des § 52 HG. 
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§ 11 
Studienumfang nach dem European Credit Transfer 

System (ECTS) 4 

(1) An der Universität Duisburg-Essen wird das Euro-
pean Credit Transfer System (ECTS) angewendet. Für ei-
nen Credit wird eine Arbeitsbelastung in Präsenz- und 
Selbststudium im Umfang von durchschnittlich 30 Stunden 
angenommen. 

(2) Im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre 
müssen 180 Credits erworben werden; auf jedes Semester 
entfallen 30 Credits. Pro Studienjahr sollen 60 Credits er-
worben werden.  

(3) Das Bachelorstudium gliedert sich in ein Kernstu-
dium und ein Vertiefungsstudium. Das Kernstudium um-
fasst (90 Credits): 

A) im übergreifenden Bereich Ökonomie: 

1. Deskriptive Statistik (6 Credits) 

2. Rechtswissenschaft für Ökonomen1 (6 Credits) 

B) im Bereich Betriebswirtschaftslehre: 

1. Einführung in die Betriebswirtschaftslehre (6 Cre-
dits), 

2. Internes Rechnungswesen (6 Credits), 

3. Externes Rechnungswesen (6 Credits), 

4. Grundzüge der Unternehmensbesteuerung2  
(6 Credits); 

5. Investition und Finanzierung (6 Credits), 

6. Unternehmensführung und (6 Credits),  

7. Absatzmarketing (6 Credits). 

C) im Bereich Volkswirtschaftslehre: 

1. Einführung in die Volkswirtschaftslehre (6 Credits), 

2. Mikroökonomik I (6 Credits) und 

3. Makroökonomik I (6 Credits), 

D) im Bereich Wirtschaftsinformatik: 

1. Einführung in die Wirtschaftsinformatik (6 Credits) 
    und 

E) im Ergänzungsbereich 

1. Allgemeinbildende Grundlagen: Mathematik  
    (6 Credits). 

F) Wahlpflichtmodul: 

1. Induktive Statistik (6 Credits),  

oder 

2. Handelsrecht (6 Credits) 

oder: 

  3. Anwendungsgebiete der Wirtschaftsinformatik 
(6 Credits). 

Das Bachelorvertiefungsstudium („Vertiefungsbereich“) 
umfasst 90 Credits. Prüfungen im Vertiefungsbereich kön-
nen erst dann abgelegt werden, wenn im Kernstudium 60 
Credits erreicht sind. Der Vertiefungsbereich besteht aus 
folgenden Modulen: 

A) im Wahlpflichtbereich: 

1. Wahlpflichtmodul I (6 Credits), 

2. Wahlpflichtmodul II (6 Credits), 

3. Wahlpflichtmodul III (6 Credits), 

4. Wahlpflichtmodul IV (6 Credits), 

5. Wahlpflichtmodul V (6 Credits), 

6. Wahlpflichtmodul VI (6 Credits), 

7. Wahlpflichtmodul VII (6 Credits), 

8. Wahlpflichtmodul VIII (6 Credits), 

9. Wahlpflichtmodul IX (6 Credits). 

B) im Seminarbereich: 

1. ein Seminar (6 Credits), 

C) im Ergänzungsbereich: 

1. Schlüsselqualifikationen im Umfang von mindes-
tens 12 Credits, wahlweise 

a) Veranstaltungen zur Förderung der Sozial-,  
Methoden-, Gender-, Selbst- oder Sprachkompe-
tenz 

oder 

b) unentgeltliche Tutorentätigkeiten im Umfang von 
maximal 6 Credits oder 

c) Praktika im Umfang von 6 Credits gem. Angaben 
im Modulhandbuch. 

2. Studium liberale: Lehrveranstaltungen im Umfang 
von mindestens 6 Credits, 

D) die Bachelorarbeit  

1. die Bachelorarbeit (12 Credits). 

____________________ 

1vormals „Rechtswissenschaft für Ökonomen I“ 

2vormals „Unternehmensbesteuerung I“ 
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5Von den 9 Wahlpflichtmodulen sind aus dem Angebot der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften gemäß Modulhand-
buch mindestens 4 Wahlpflichtmodule aus dem Bereich 
Betriebswirtschaftslehre (24 Credits) zu belegen. Im Übri-
gen können die Studierenden die 9 Wahlpflichtmodule aus 
dem Angebot der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
gemäß Modulhandbuch frei kombinieren („Cafeteria-Prin-
zip“). Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften gibt im 
Modulhandbuch zum Bachelorstudiengang Betriebswirt-
schaftslehre unverbindliche Empfehlungen für Profilbildun-
gen, die jeweils zwischen 24 und 42 Credits unter Beach-
tung der o.a. Belegungsregeln umfassen. 
Die Teilnahme an einem Seminar setzt voraus, dass für 
das Kernstudium 72 Credits erworben wurden. Das Semi-
nar gem. Buchstabe B) Nr. 1 muss dem Bereich Betriebs-
wirtschaftslehre oder Rechtwissenschaft zuzurechnen 
sein. Ein weiteres Seminar mit 6 Credits kann im Wahl-
pflichtbereich anerkannt werden, wenn die beiden Semi-
nare aus unterschiedlichen Modulen gemäß Seminarbe-
reich im Modulhandbuch gewählt worden sind. Das weitere 
Seminar kann auch aus dem Bereich Volkswirtschaftslehre 
gemäß Modulhandbuch stammen. 

Die Lehrveranstaltungen der Schlüsselqualifikationen und 
des Studium liberale können aus dem jeweils aktuellen An-
gebot der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften für den 
Ergänzungsbereich gemäß Modulhandbuch sowie dem 
Institut für optionale Studien ausgewählt werden. 

Lehrveranstaltungen im Ergänzungsbereich können be-
reits vor Abschluss des Kernstudiums absolviert werden. 

(4)6 Statt der Wahlpflichtmodule im Wahlpflichtbereich 
des Vertiefungsstudiums können die Studierenden im Rah-
men eines Auslandsstudiums (outgoings) bis zu 5 Aus-
landsmodule zu je 6 ECTS-Credits gemäß der tabellari-
schen Übersicht in Anlage 1 belegen. Statt der Wahlpflicht-
module im Wahlpflichtbereich des Vertiefungsstudiums 
können die Studierenden im Rahmen eines Studiums an 
der Ruhruniversität Bochum oder der TU Dortmund bis zu 
3 UAR-Module zu je 6 ECTS-Credits gemäß der tabellari-
schen Übersicht in Anlage 1 belegen. Statt der Wahlpflicht-
module im Wahlpflichtbereich des Vertiefungsstudiums 
können die Studierenden im Rahmen eines Studiums in 
anderen Studiengängen oder an einer anderen staatlichen 
oder staatlich anerkannten Hochschule oder Berufsakade-
mie (Studiengangs- oder Hochschulwechsler) bis zu 3 Mo-
bilitätsmodule zu je 6 ECTS-Credits gemäß der tabellari-
schen Übersicht in Anlage 1 belegen. Es sind jeweils die 
Belegungsregelungen im Wahlpflichtbereich des Vertie-
fungsstudiums einzuhalten. Über die Berücksichtigung von 
Leistungen entscheidet die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses nach Anhörung der oder des Studien-
gangsverantwortlichen bzw. in deren oder dessen Auftrag 
der oder des Auslands- bzw. Mobilitätsbeauftragten. Vo-
raussetzung für die Berücksichtigung erbrachter Leistun-
gen im Rahmen eines Auslandsstudiums (outgoings) ist in 
der Regel der Abschluss eines Learning-Agreements. Der 
Antrag auf Berücksichtigung von Leistungen sowie die er-
forderlichen Unterlagen sind schriftlich an die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu rich-
ten. Die Möglichkeit einer Anerkennung von Leistungen im 
Sinne des § 14 Abs. 1 und Abs. 2 bleibt unberührt. 

(5) Für jede Studierende und jeden Studierenden wird im 
Bereich Prüfungswesen ein Credit-Konto zur Dokumenta-
tion der erbrachten Leistungen eingerichtet und geführt. 

(6) Für ein bestandenes Modul werden die erworbenen 
Credits diesem Konto gutgeschrieben. Das Gleiche gilt für 
Modulteilleistungen. 

 

§ 127 
Berufspraktische Tätigkeiten 

Während des Studiums kann ein Praktikum im Umfang von 
drei Monaten oder im Umfang von sechs Monaten im Ver-
tiefungsstudium gemäß Anlage zu dieser Prüfungsordnung 
belegt werden. Das Praktikum muss zum Zeitpunkt der An-
meldung zur Bachelorarbeit abgeschlossen sein. 

 

§ 138 
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und für die sich 
aus dieser Prüfungsordnung ergebenden prüfungsbezoge-
nen Aufgaben bildet die Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaften einen Prüfungsausschuss.  

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus der oder dem 
Vorsitzenden, einer oder einem stellvertretenden Vorsit-
zenden und fünf weiteren Mitgliedern. Die oder der Vorsit-
zende, die Stellvertreterin oder der Stellvertreter und zwei 
weitere Mitglieder werden aus der Gruppe der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer, ein Mitglied aus der 
Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie zwei Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden 
auf Vorschlag der jeweiligen Gruppe vom Fakultätsrat ge-
wählt. Entsprechend werden für die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses Vertreterinnen oder Vertreter gewählt.  

Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer sowie aus der Gruppe der 
akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt 
drei Jahre, die Amtszeit der studentischen Mitglieder ein 
Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 

(3) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des 
Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungsprozess-
rechts. 

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Best-
immungen der Prüfungsordnung eingehalten werden und 
sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfun-
gen. Er ist insbesondere zuständig für die Entscheidung 
über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene 
Entscheidungen.  

(5) Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss dem Fa-
kultätsrat regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die 
Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten zu berichten.  

(6) Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform 
der Prüfungsordnung und der Studienpläne.  

(7) „Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner 
Aufgaben für alle Regelfälle (insb. Festlegung von Prü-
fungsterminen, Bestellung der Prüfenden und Beisitzen 
den, Anerkennungsverfahren, Nachteilsausgleich und Prü-
fungsbedingungen für Studierende in besonderen Situatio-
nen, Einsicht in Prüfungsakten) auf die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden oder die stellvertretenden Vorsitzenden 
übertragen; dies gilt nicht für Entscheidungen über Wider-
sprüche. 
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(8) Die oder der Vorsitzende beruft den Prüfungsaus-
schuss ein. Der Prüfungsausschuss muss einberufen wer-
den, wenn es von mindestens einem Mitglied des Prü-
fungsausschusses oder einem Mitglied des Dekanats ver-
langt wird. Die Sitzungen des Prüfungsausschusses kön-
nen in elektronischer Kommunikation, insbesondere per Vi-
deokonferenz stattfinden. Beschlüsse können in elektroni-
scher Form gefasst werden. Die Entscheidung trifft die oder 
der Vorsitzende. Beschlüsse des Prüfungsausschusses 
können auch als Abstimmungsverfahren außerhalb einer 
Sitzung im Umlaufverfahren durch schriftliche Stimmab-
gabe oder Stimmabgabe per E-Mail oder in besonderen 
Fällen in Telefon- oder Videokonferenzen oder unter Nut-
zung anderer elektronischer Kommunikationsverfahren ge-
fasst werden, wenn kein Mitglied des Gremiums der Be-
schlussfassung widerspricht. Die Teilnahme an der Be-
schlussfassung steht der Zustimmung zur Form der Be-
schlussfassung gleich. Die in einem solchen Verfahren ge-
fassten Beschlüsse sind unverzüglich zu protokollieren. 

(9) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn ne-
ben der oder dem Vorsitzenden oder der Stellvertreterin o-
der dem Stellvertreter mindestens ein weiteres Mitglied aus 
der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer sowie mindestens ein weiteres stimmberechtigtes Mit-
glied anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsit-
zenden oder des Vorsitzenden. Die Stellvertreterinnen 
bzw. Stellvertreter der Mitglieder können mit beratender 
Stimme an den Sitzungen teilnehmen. Die studentischen 
Mitglieder des Prüfungsausschusses wirken bei der Bewer-
tung und Anrechnung von Prüfungsleistungen nicht mit. 

(10) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das 
Recht, der Abnahme von Prüfungen beizuwohnen. 

(11) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht 
öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
ihre Vertreterinnen und Vertreter unterliegen der Amtsver-
schwiegenheit. Sofern sie nicht Angehörige des öffentli-
chen Dienstes sind, werden sie von der oder dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses nach dem Gesetz über 
die förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen (Ver-
pflichtungsgesetz) zur Verschwiegenheit verpflichtet.  

(12) Die oder der Vorsitzende wird bei der Erledigung ihrer 
oder seiner Aufgaben von dem Bereich Prüfungswesen un-
terstützt. 

 

§ 149 
Anrechnung von Leistungen, 

Einstufung in höhere Fachsemester 10 

(1)  Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an ande-
ren staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen, 
an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakade-
mien oder in Studiengängen an ausländischen staatlichen 
oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden 
sind, werden auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der 
erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied 
zu den Leistungen besteht, die ersetzt werden.  

Die Anerkennung dient der Fortsetzung des Studiums und 
dem Ablegen von Prüfungen. 

(2) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifi-
kationen auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen auf bis 

zur Hälfte der insgesamt nachzuweisenden ECTS‐Credits 
anerkannt werden, wenn diese Kenntnisse und Qualifikati-
onen den Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach 
Inhalt und Niveau gleichwertig sind. 

(3) Es obliegt der antragstellenden Person, die erforder-
lichen Informationen über die anzuerkennende Leistung 
bereitzustellen. Die Unterlagen müssen in den Fällen des 
Abs. 1 Aussagen zu den erworbenen Kompetenzen, Inhalt 
und Umfang sowie Anforderungen des prüfungsrelevanten 
Stoffes und Art und Dauer der Prüfung sowie in den Fällen 
des Absatzes 2 Inhalt und Umfang sowie Anforderungen 
des prüfungsrelevanten Stoffes und Art und Dauer der Prü-
fung enthalten, die anerkannt werden soll. Die Unterlagen 
sind im Bereich Prüfungswesen einzureichen. 

(4) Entscheidungen über Anträge im Sinne des Absatzes 
1 und 2 sowie 6 bis 8 sollen nach Einreichung der vollstän-
digen Antragsunterlagen innerhalb einer Frist von 3 Mona-
ten von der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschuss getroffen werden. Sie beziehungsweise er 
kann zuständige Fachvertreterinnen beziehungsweise 
Fachvertreter vorher hören. Die ablehnende Entscheidung 
ist zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. Im Verfahren nach Abs. 1 trägt der Prüfungsaus-
schuss die Beweislast dafür, dass ein Antrag die Voraus-
setzung für die Anerkennung nicht erfüllt. 

(5) Auf der Grundlage der Anerkennung nach Absatz 1 
kann und auf Antrag der oder des Studierenden muss der 
Prüfungsausschuss die Bewerberin oder den Bewerber in 
ein Fachsemester einstufen, dessen Zahl sich aus dem 
Umfang der durch die Anerkennung erworbenen ECTS‐
Leistungspunkte im Verhältnis zum Gesamtumfang der im 
jeweiligen Studiengang insgesamt erwerbbaren ECTS‐
Leistungspunkten ergibt. Ist die Nachkommastelle kleiner 
als fünf, wird auf ganze Semester abgerundet, ansonsten 
wird aufgerundet. 

(6) Beabsichtigt die oder der Studierende ein Auslands-
studium mit anschließender Anerkennung von im Ausland 
erbrachten Prüfungsleistungen, soll sie oder er vor Beginn 
des Auslandsstudiums mit den jeweiligen Modulverant-
wortlichen oder einer oder einem bevollmächtigten Aus-
landsbeauftragten Kontakt wegen der Anerkennungsfähig-
keit der Prüfungsleistungen aufnehmen. Auf Basis dieser 
Empfehlungen wird zwischen dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses und der oder dem Studierenden ein 
Studienabkommen (Learning Agreement) über die von der 
oder dem Studierenden individuell zu besuchenden Lehr-
veranstaltungen und deren Anerkennung bei erfolgreicher 
Absolvierung der Prüfungsleistung bzw. Prüfungsleistun-
gen abgeschlossen. 

(7) Werden Prüfungsleistungen anerkannt, so sind, so-
weit die Notensysteme vergleichbar sind, die Noten zu 
übernehmen und erforderlichenfalls die entsprechenden 
Credits gemäß § 5 zu vergeben. Die übernommenen Noten 
sind in die Berechnung der Modulnoten und der Gesamt-
note einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen 
wird der Vermerk "bestanden" aufgenommen. Diese Be-
wertung wird nicht in die Berechnung der Modulnote und 
der Gesamtnote einbezogen. Die Anerkennung wird im 
Zeugnis sowie im Transcript of Records gekennzeichnet. 
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§ 15 
Prüferinnen, Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Zu Prüferinnen und Prüfern dürfen nur Hochschulleh-
rerinnen und Hochschullehrer, Lehrbeauftragte, Privatdo-
zentinnen und Privatdozenten sowie wissenschaftliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben bestellt werden, die mindestens die entspre-
chende Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung ab-
gelegt und in dem Fachgebiet, auf das sich  
die Prüfung bezieht, eine selbständige Lehrtätigkeit ausge-
übt haben. Zur Beisitzenden oder zum Beisitzer darf nur 
bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Ba-
chelorprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt 
hat. Die Prüferin oder der Prüfer oder die oder der Beisit-
zende muss Mitglied oder Angehörige oder Angehöriger 
der Universität Duisburg-Essen sein.   

(2) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen, Prü-
fer und Beisitzerinnen und Beisitzer. Er kann die Bestellung 
der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden übertragen. Die 
Bestellung der Beisitzerinnen und Beisitzer kann den Prü-
ferinnen und Prüfern übertragen werden. Zu Prüferinnen o-
der Prüfern werden in der Regel Lehrende gemäß Absatz 
1 Satz 1 bestellt, die im entsprechenden Prüfungsgebiet 
gelehrt haben. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstä-
tigkeit unabhängig. Ihnen obliegt die inhaltliche Vorberei-
tung und Durchführung der Prüfungen. Sie entscheiden 
und informieren auch über die Hilfsmittel, die zur Erbrin-
gung der Prüfungsleistungen benutzt werden dürfen. 

(4) Die Studierenden können für die Bachelorarbeit je-
weils die erste Prüferin oder den ersten Prüfer (Betreuerin 
oder Betreuer) vorschlagen. Auf die Vorschläge soll nach 
Möglichkeit Rücksicht genommen werden. Die Vorschläge 
begründen jedoch keinen Anspruch. 

 

 

II. Bachelorprüfung 

 

§ 16 
Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen 

(1) Zu Prüfungen kann nur zugelassen werden, wer in 
dem Semester, in dem sie oder er sich zur Prüfung meldet 
oder die Prüfung ablegt, im Bachelorstudiengang Betriebs-
wirtschaftslehre  an der Universität Duisburg-Essen immat-
rikuliert und 

a) nicht beurlaubt ist; ausgenommen sind Beurlaubungen 
bei Studierenden in besonderen Situationen und bei 
Wiederholungsprüfungen, wenn diese die Folge eines 
Urlaubs- oder Praxissemesters sind, für das beurlaubt 
worden ist, 

b) sich gemäß § 18 Abs. 4 ordnungsgemäß angemeldet 
hat und 

c) über die in der Prüfungsordnung festgelegten fachli-
chen Voraussetzungen für die Zulassung verfügt.  

(2) Die Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen ist zu ver-
weigern, wenn: 

a) die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen, 

b) die oder der Studierende bereits eine Prüfung in dem-
selben oder einem vergleichbaren Bachelorstudien-
gang endgültig nicht bestanden hat oder 

c) die oder der Studierende sich bereits in einem Prü-
fungsverfahren in demselben oder einem vergleichba-
ren Bachelorstudiengang befindet, 

(3) Diese Regelung gilt für alle Modul- und Modulteilprü-
fungen. 

 

§ 1711 
Struktur der Prüfung einschließlich der Form der  

Modul- und Modulteilprüfungen 
sowie Studienleistungen 

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus Modul- und Modul-
teilprüfungen und der Bachelorarbeit.  

(2) Modulprüfungen sollen sich grundsätzlich auf die 
Kompetenzziele des Moduls beziehen. Es können auch 
mehrere Module mit einer gemeinsamen Prüfung abge-
schlossen werden. Modulprüfungen können sich auch ku-
mulativ aus Teilprüfungen zusammensetzen. Wesentlich 
ist, dass mit dem Bestehen der Prüfung bzw. der Teilprü-
fungen inhaltlich das Erreichen der modulspezifischen 
Lernziele nachgewiesen wird. Der Prüfungsumfang ist da-
für jeweils auf das notwendige Maß zu beschränken. 

(3) Die Modul- und Modulteilprüfungen werden studien-
begleitend erbracht und schließen das jeweilige Modul ab. 
Credits werden nach erfolgreichem Abschluss für jede Teil-
prüfung und Modulprüfung vergeben. 

(4) Die Modul- und Modulteilprüfungen dienen dem zeit-
nahen Nachweis des erfolgreichen Besuchs von Lehr-/ 
Lernformen bzw. von Modulen und des Erwerbs der in die-
sen Lehr-/ Lernformen bzw. Modulen jeweils vermittelten 
Kenntnisse und Fähigkeiten.  

Im Rahmen dieser Prüfungen soll die oder der Studierende 
zeigen, dass sie oder er die im Modul vermittelten Inhalte 
und Methoden im Wesentlichen beherrscht und die erwor-
benen Kompetenzen anwenden kann.  

(5) Die Modul- und Modulteilprüfungen werden benotet, 
die Einzelnoten der Module gehen in die Gesamtnote ein.  

(6) Die Modul- und Modulteilprüfungen können 

a) als mündliche Prüfung oder  

b) schriftlich oder in elektronischer Form als Klausur- 
arbeit, Hausarbeit, Protokoll oder  

c) als Vortrag, Referat oder Präsentation oder 

d) als Kombination der Prüfungsformen a. – c. 

erbracht werden.  

Die Hochschulprüfungen gemäß Satz 1 können auch in 
elektronischer Form oder in elektronischer Kommunikation 
abgelegt werden; die Entscheidung hierüber trifft die Prü-
ferin oder der Prüfer. Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten zum Zweck der ordnungsgemäßen Durchführung 
der Prüfung richtet sich nach den Bestimmungen der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (DS-GVO) 
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und des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (DSG 
NRW). 

(7) Die Studierenden sind zu Beginn der Lehr-/ Lernform 
von der jeweiligen Dozentin oder dem jeweiligen Dozenten 
über die Form und den zeitlichen Umfang der Modul- oder 
der Modulteilprüfung in Kenntnis zu setzen. 

(8) Neben den Modul- und Modulteilprüfungen können 
weitere Studienleistungen gefordert werden. Studienleis-
tungen dienen der individuellen Lernstandkontrolle der Stu-
dierenden. Sie können als Prüfungsvorleistungen Zulas-
sungsvoraussetzung zu Modulprüfungen sein. Die Stu-
dienleistungen werden nach Form und Umfang im Modul-
handbuch beschrieben. Die Regelung zur Anmeldung zu 
und zur Wiederholung von Prüfungen findet keine Anwen-
dung. Die Bewertung der Studienleistungen bleibt bei der 
Bildung der Modulnoten unberücksichtigt. 

 

§ 18 
Fristen zur Anmeldung und Abmeldung  

für Prüfungen 

(1) Eine studienbegleitende Prüfung gemäß der §§ 19 
und 20 wird spätestens in der vorlesungsfreien Zeit nach 
dem Ende der jeweiligen Lehr-/ Lernform des Moduls an-
geboten. Die Termine werden vom Prüfungsausschuss 
mindestens 6 Wochen vor dem Prüfungstermin bekannt 
gegeben.  

Bei studienbegleitenden Prüfungen gemäß § 19 kann die 
Anmeldefrist bei einem gemeinsamen Antrag von der oder 
dem Prüfenden und Studierenden durch den Prüfungsaus-
schuss verkürzt werden. 

(2) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über die 
Prüfungstermine zu informieren. 

(3) Der Prüfungsausschuss bestimmt den Beginn der An-
meldefrist und gibt ihn mindestens 6 Wochen vor Fristbe-
ginn dem Bereich Prüfungswesen und durch Aushang den 
Studierenden bekannt. 

(4) Zu allen Prüfungen muss sich die oder der Studie-
rende in der vom Prüfungsausschuss verbindlich festgeleg-
ten Anmeldefrist (5./6. Vorlesungswoche) im Bereich Prü-
fungswesen anmelden (Ausschlussfrist). 

(5) Eine Abmeldung von einer Prüfung hat von der oder 
dem Studierenden innerhalb einer Frist von einer Woche 
vor dem Prüfungstermin zu erfolgen. 

(6) Die besonderen Belange behinderter Studierender 
zur Wahrnehmung ihrer Chancengleichheit sind zu berück-
sichtigen. 

Macht die oder der Studierende durch die Vorlage eines 
ärztlichen Zeugnisses glaubhaft, dass sie oder er wegen 
länger andauernder oder ständiger Behinderung nicht in 
der Lage ist, an einer Prüfung in der vorgesehenen Form 
oder in dem vorgesehenen Umfang teilzunehmen, gestat-
tet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der 
oder dem Studierenden auf Antrag, gleichwertige Leistun-
gen in einer anderen Form zu erbringen. 

 

§ 19  
Mündliche Prüfungen 

(1) In einer mündlichen Prüfung soll die Kandidatin oder 
der Kandidat nachweisen, dass sie oder er die Zusammen-
hänge des Prüfungsgebietes kennt und spezielle Frage-
stellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. 
Durch die mündliche Prüfung soll ferner festgestellt wer-
den, ob sie oder er die erforderlichen Kompetenzen erwor-
ben und die Lernziele erreicht hat. 

(2) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor min-
destens einer Prüferin oder einem Prüfer und in Gegenwart 
einer Beisitzerin oder eines Beisitzers als Einzelprüfung o-
der Gruppenprüfung abgelegt. Vor der Festsetzung der 
Note nach dem Bewertungsschema in § 27 ist die Beisitze-
rin oder der Beisitzer zu hören. 

 (3) Bei einer mündlichen Prüfung als Gruppenprüfung 
dürfen nicht mehr als vier Studierende gleichzeitig geprüft 
werden.  

(4) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 20 Minuten 
und höchstens 40 Minuten pro Kandidatin oder Kandidat. 
In begründeten Fällen kann von diesem Zeitrahmen abge-
wichen werden.  

(5) Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis ei-
ner mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhal-
ten. Die Note ist der oder dem Studierenden im Anschluss 
an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Das Protokoll 
und die Note über die mündliche Prüfung sind dem Bereich 
Prüfungswesen unverzüglich, spätestens aber innerhalb 
von einer Woche nach dem Termin der Prüfung schriftlich 
zu übermitteln. 

(6) Bei mündlichen Prüfungen können Studierende, die 
sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prü-
fung unterziehen wollen, auf Antrag als Zuhörerinnen oder 
Zuhörer  zugelassen werden, es sei denn, die oder der zu 
prüfende Studierende widerspricht. Die Prüferin oder der 
Prüfer entscheidet über den Antrag nach Maßgabe der vor-
handenen Plätze. Die Zulassung als Zuhörerin oder Zuhö-
rer erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und Be-
kanntgabe der Prüfungsergebnisse. 

Kandidatinnen und Kandidaten desselben Semesterprü-
fungstermins sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer ausge-
schlossen. 

 

§ 20 
Klausurarbeiten 

(1) In einer Klausurarbeit soll die Kandidatin oder der 
Kandidat nachweisen, dass sie oder er in begrenzter Zeit 
und mit den zugelassenen Hilfsmitteln Probleme aus dem 
Prüfungsgebiet ihres oder seines Faches mit den vorgege-
benen Methoden erkennen und Wege zu deren Lösung fin-
den kann.  

Klausuren können ganz oder zum Teil im Antwort-Wahl-
Verfahren durchgeführt werden. Klausuren nach dem Ant-
wort-Wahl-Verfahren sind von mindestens zwei Prüfern zu 
stellen. Von den Prüfenden ist vor dem Prüfungstermin 
festzulegen, welche Antworten zutreffend sind und welche 
Modalitäten bei der Punktvergabe gelten. Enthält die Klau-
sur zu einem nicht nur geringen Teil Aufgaben nach dem 
Antwort-Wahl-Verfahren, sind außerdem die Gewichte der 
einzelnen Teile festzulegen. Die Korrektur kann mit Hilfe 
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geeigneter technischer Verfahren automatisiert erfolgen. 
Der Prüfungsausschuss kann Richtlinien oder Empfehlun-
gen für Klausuren nach dem Antwort-Wahl-Verfahren be-
schließen. 

(2) Klausurarbeiten können als softwaregestützte Prü-
fung durchgeführt werden (E-Prüfungen). Abs. 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. Die Studierenden sind auf die Prüfungsform 
hinzuweisen. Ihnen ist Gelegenheit zu geben, sich mit den 
Prüfungsbedingungen und dem Prüfungssystem vertraut 
zu machen. 

(3) Klausurarbeiten haben einen zeitlichen Umfang von 
30 Minuten bis 180 Minuten.  

(4)  Klausurarbeiten, bei deren endgültigem Nichtbeste-
hen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind von 
mindestens zwei Prüferinnen und Prüfern im Sinne des 
§ 15 zu bewerten.  

(5) Jede Klausurarbeit wird nach dem Bewertungs-
schema in § 27 bewertet. Die Note ergibt sich aus dem 
arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gemäß § 27 
Absatz 2.  

Die Kriterien der Prüfungsbewertung sind offen zu legen.  

(6) Das Bewertungsverfahren ist in der Regel innerhalb 
von 6 Wochen abzuschließen. Hiervon kann nur aus zwin-
genden Gründen abgewichen werden; die Gründe sind ak-
tenkundig zu machen. Die Bewertung einer Klausur ist dem 
Bereich Prüfungswesen unmittelbar nach Abschluss des 
Bewertungsverfahrens schriftlich mitzuteilen. 

 

§ 21 
Weitere Prüfungsformen 

Die allgemeinen Bestimmungen für Hausarbeiten, Proto-
kolle, Vorträge und Referate sowie sonstige Prüfungsleis-
tungen trifft der Prüfungsausschuss. Für Hausarbeiten gel-
ten die Bestimmungen der §§ 18 und 20 Abs. 3 - 5 entspre-
chend. Die näheren Bestimmungen für Protokolle, Vorträge 
oder Referate werden durch die Prüferin oder den Prüfer 
festgelegt; die Bewertung dieser Prüfungsformen obliegt 
nur der Prüferin oder dem Prüfer. 

 

§ 22 
Bachelorarbeit 12 

(1) Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsarbeit, die in der 
Regel die wissenschaftliche Ausbildung im Bachelorstudi-
engang Betriebswirtschaftslehre abschließt. Die Bachelor-
arbeit soll zeigen, dass die oder der Studierende innerhalb 
einer vorgegebenen Frist eine begrenzte Aufgabenstellung 
aus ihrem oder seinem Fachgebiet selbständig und unter 
Anwendung wissenschaftlicher Methoden lösen und dar-
stellen kann. Die Bachelorarbeit kann in der Regel in dem 
Fach geschrieben werden, in dem die Studierende oder der 
Studierende ein Seminar absolviert hat. Aus der Belegung 
der Seminare entsteht kein Rechtsanspruch auf Betreuung 
einer Bachelorarbeit in diesen Fächern. 

(2) Zur Bachelorarbeit kann nur zugelassen werden, wer 
90 Credits im Kern- und 30 im Vertiefungsstudium erwor-
ben hat. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 

(3) Die Studierende oder der Studierende meldet sich im 
Bereich Prüfungswesen zur Bachelorarbeit an. Die Aus-
gabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt über die Vor-
sitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses. Der Ausgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen.  

(4) Das Thema der Bachelorarbeit wird von einer Hoch-
schullehrerin oder einem Hochschullehrer, einer Hoch-
schuldozentin oder einem Hochschuldozenten oder einer 
Privatdozentin oder einem Privatdozenten der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften gestellt und betreut, die oder 
der im Bachelorstudiengang „Betriebswirtschaftslehre“  
Lehrveranstaltungen durchführt. Über Ausnahmen ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. 

Für das Thema der Bachelorarbeit hat die Studierende o-
der der Studierende ein Vorschlagsrecht.  

Soll die Bachelorarbeit an einer anderen Fakultät der Uni-
versität Duisburg-Essen oder an einer Einrichtung außer-
halb der Hochschule durchgeführt werden, bedarf es hierzu 
der Zustimmung des Prüfungsausschusses. Auf Antrag der 
oder des Studierenden sorgt die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses dafür, dass die oder der Studie-
rende rechtzeitig ein Thema für eine Bachelorarbeit erhält. 

(5) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt  
12 Wochen. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss die 
Bearbeitungszeit demgegenüber auf begründeten schriftli-
chen Antrag der oder des Studierenden um bis zu zwei Wo-
chen verlängern. Der Antrag muss spätestens eine Woche 
vor dem Abgabetermin für die Bachelorarbeit bei der oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eingegangen 
sein.  
Ist die oder der Studierende aufgrund von Krankheit außer 
Stande, die Bachelorarbeit fristgerecht abzuliefern, und 
wird die Prüfungsunfähigkeit unverzüglich durch Vorlage 
eines entsprechenden ärztlichen Attests beim Bereich Prü-
fungswesen nachgewiesen, verlängert sich die Abgabefrist 
um die Dauer der nachgewiesenen Prüfungsunfähigkeit. 

(6) Das Thema, die Aufgabenstellung und der Umfang 
der Bachelorarbeit müssen so beschaffen sein, dass die 
zur Bearbeitung vorgegebene Frist eingehalten werden 
kann. 

Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten 
Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 

(7) Die Bachelorarbeit kann in begründeten Fällen in 
Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der 
als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des 
einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, 
die eine eindeutige Abgrenzung der jeweils individuellen 
Leistung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewert-
bar ist. 

(8) Die Bachelorarbeit ist in deutscher oder in einer allge-
mein vom Prüfungsausschuss akzeptierten Fremdsprache 
oder einer im Einzelfall akzeptierten Fremdsprache abzu-
fassen und fristgemäß beim Prüfungsausschuss in dreifa-
cher Ausfertigung in gedruckter und gebundener Form im 
DIN A4-Format sowie in geeigneter elektronischer Form 
einzureichen.  

(9) Die Bachelorarbeit soll in der Regel 30 bis 50 Seiten 
umfassen. Notwendige Detailergebnisse können 
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gegebenenfalls zusätzlich in einem Anhang zusammenge-
fasst werden. 

(10) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat die oder der 
Studierende schriftlich zu versichern, dass sie ihre oder er 
seine Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder sei-
nen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit 
selbständig verfasst und keine anderen als die angegebe-
nen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich 
gemacht hat.  

(11) Der Abgabezeitpunkt ist beim Bereich Prüfungswe-
sen aktenkundig zu machen. Ist die Bachelorarbeit nicht 
fristgemäß eingegangen, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet. 

(12) Die Bachelorarbeit ist in der Regel von zwei Prüferin-
nen oder Prüfern zu bewerten; die Bewertung ist schriftlich 
zu begründen. Die Erstbewertung soll in der Regel von der 
Betreuerin oder dem Betreuer der  
Bachelorarbeit vorgenommen werden, die oder der das 
Thema der Bachelorarbeit gestellt hat. Ausnahmen sind 
vom Prüfungsausschuss zu genehmigen. Die zweite Prü-
ferin oder der zweite Prüfer wird vom Prüfungsausschuss 
bestellt. Handelt es sich um eine fachübergreifende The-
menstellung, müssen die Prüfer so bestimmt werden, dass 
die Beurteilung mit der erforderlichen Sachkunde erfolgen 
kann. Mindestens eine Prüferin oder ein Prüfer muss einer 
Fakultät der Universität Duisburg-Essen angehören, die  
am Bachelorstudiengang „Betriebswirtschaftslehre“ maß-
geblich beteiligt ist. 

(13) Die einzelne Bewertung ist nach dem Bewertungs-
schema in § 27 vorzunehmen. Die Note der Bachelorarbeit 
wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen 
gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Bei 
einer Differenz von mehr als 2,0 oder falls nur eine Bewer-
tung besser als mangelhaft (5,0) ist, wird vom Prüfungs-
ausschuss eine dritte Prüferin oder ein dritter Prüfer zur Be-
wertung der Bachelorarbeit bestimmt. In diesen Fällen wird 
die Note aus dem arithmetischen Mittel der beiden besse-
ren Noten gebildet. Die Bachelorarbeit kann jedoch nur 
dann als „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet werden, 
wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ (4,0) oder bes-
ser sind. 

(14) Das Bewertungsverfahren durch die Prüferinnen oder 
Prüfer darf in der Regel 6 Wochen nicht überschreiten. 
Hiervon kann nur aus zwingenden Gründen abgewichen 
werden; die Gründe sind aktenkundig zu machen. Die Be-
wertung der Bachelorarbeit ist dem Bereich Prüfungswe-
sen unmittelbar nach Abschluss des Bewertungsverfah-
rens schriftlich mitzuteilen. 

 

§ 23 
Wiederholung von Prüfungen 

(1) Bestandene studienbegleitende Prüfungen und eine 
bestandene Bachelorarbeit dürfen nicht wiederholt werden. 
Bei endgültig nicht bestandenen Prüfungen erhält die oder 
der Studierende vom Prüfungsausschuss einen Bescheid 
mit Rechtsbehelfsbelehrung.  

(2) Für nicht bestandene oder als nicht bestanden gel-
tende studienbegleitende Prüfungen gilt Folgendes:  

a) Für eine Prüfung, die nicht bestanden wurde oder als 
nicht bestanden gilt, werden diejenigen Credits, die 

im Bestehensfall erreichbar gewesen wären, als  
Maluspunkte angelastet. Dies gilt nicht für die Ba-
chelorarbeit.  

b) Für Leistungen in den Ergänzungsbereichen E1 und 
E3, für die Credits auf Grund eines qualifizierten 
Nachweises der Teilnahme durch den Veranstal-
tungsverantwortlichen vergeben werden, werden 
keine Maluspunkte angelastet.  

Für alle Studierenden werden Konten für Credits und Ma-
luspunkte geführt. Auf dem Leistungspunktekonto werden 
Credits für Prüfungen gutgeschrieben, die be-standen wur-
den. Auf dem Maluspunktekonto werden Maluspunkte für 
Prüfungen geführt, die nicht bestanden wurden oder als 
nicht bestanden gelten.  

(3) Im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre 
dürfen im Kernstudium maximal 105 Maluspunkte und ins-
gesamt 180 Maluspunkte angelastet werden.  

(4) Für die Wiederholung sollte der jeweils nächstmögli-
che Prüfungstermin wahrgenommen werden. Der Prü-
fungsausschuss hat zu gewährleisten, dass jede studien-
begleitende Prüfung innerhalb von zwei aufeinander fol-
genden Semestern mindestens zweimal angeboten wird. 
Zwischen der ersten Prüfung und der Wiederholungsprü-
fung müssen mindestens vier Wochen liegen.  Ein ausrei-
chender Zeitraum zwischen der Bekanntgabe der Prü-
fungsergebnisse des ersten Prüfungstermins und der Ab-
legung der Prüfungen im zweiten Prüfungstermin wird si-
chergestellt. Eine Prüfung, mit der die möglichen Malus-
punkte im Falle des Nichtbestehens überschritten werden, 
ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten; die Be-
wertung ist schriftlich zu begründen. 

(5) Eine nicht bestandene Bachelorarbeit kann einmal 
wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der zwei-
ten Bachelorarbeit innerhalb der in § 22 Abs. 6 Satz 2 ge-
nannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn die oder der 
Studierende bei der Anfertigung ihrer oder seiner ersten 
Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch ge-
macht hat. 

§ 24 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung,  

Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet, wenn die oder der Studierende  

• einen bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund 
versäumt, oder wenn sie oder er  

• nach Beginn einer Prüfung, die sie oder er angetreten 
hat, ohne triftigen Grund zurücktritt.  

Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfung nicht inner-
halb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend ge-
machten Gründe müssen unverzüglich, d.h. grundsätzlich 
innerhalb von drei Werktagen nach dem Termin der Prü-
fung beim Bereich Prüfungswesen schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden (Samstage gelten nicht als 
Werktage).  

Im Falle einer Krankheit hat die oder der Studierende ein 
ärztliches Attest, bei erneutem Rücktritt wegen Krankheit 
ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Wurden die Gründe 
für die Prüfungsunfähigkeit anerkannt, wird der 
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Prüfungsversuch nicht gewertet. Die oder der Studierende 
soll in diesem Fall den nächsten angebotenen Prüfungster-
min wahrnehmen.  

(3) Wird von der oder dem Studierenden ein Kind über-
wiegend allein versorgt, so gilt eine durch ärztliches Attest 
belegte Erkrankung des Kindes entsprechend. Das Gleiche 
gilt für die Erkrankung eines pflegebedürftigen Angehöri-
gen.  

(4) Versucht die oder der Studierende, das Ergebnis sei-
ner Leistung durch Täuschung, worunter auch Plagiate fal-
len, oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu be-
einflussen, gilt die betreffende Leistung als mit „nicht aus-
reichend“ (5,0) bewertet. Die Feststellung wird von der je-
weiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder der oder 
dem Aufsichtführenden getroffen und aktenkundig ge-
macht. Zur Feststellung der Täuschung kann sich die Prü-
ferin oder der Prüfer bzw. der Prüfungsausschuss des Ein-
satzes einer entsprechenden Software oder sonstiger 
elektronischer Hilfsmittel bedienen.  

Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der den 
ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann von 
der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder der 
oder dem Aufsichtführenden nach Abmahnung von der 
weiteren Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen wer-
den. In diesem Fall gilt die betreffende Leistung als mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden 
Fällen kann der Prüfungsausschuss die Studierende oder 
den Studierenden von der Erbringung weiterer Prüfungs-
leistungen ausschließen.  

In den Fällen des Abs. 4 kann die doppelte Anzahl an Ma-
luspunkten vergeben werden. 

(5) Die oder der betroffene Studierende kann innerhalb 
von 14 Tagen nach Bekanntgabe der Bewertung einer Prü-
fungsleistung verlangen, dass Entscheidungen vom Prü-
fungsausschuss überprüft werden. Belastende Entschei-
dungen des Prüfungsausschusses sind von diesem der o-
der dem Studierenden schriftlich mit Begründung und 
Rechtsbehelfsbelehrung mitzuteilen. 

(6) Der Prüfungsausschuss kann von der oder dem Stu-
dierenden eine Versicherung an Eides Statt verlangen, 
dass die Prüfungsleistung von ihr oder ihm selbstständig 
und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht worden ist. 
Wer vorsätzlich einen Täuschungsversuch gemäß Ab-satz 
4 unternimmt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswid-
rigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro ge-
ahndet werden. 

(7) Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist die Kanzlerin 
oder der Kanzler. 

Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegen-
den Täuschungsversuches kann die Studierende oder der 
Studierende zudem exmatrikuliert werden. 

 

§ 25 
Studierende in besonderen Situationen 

(1) Die besonderen Belange behinderter Studierender 
zur Wahrung ihrer Chancengleichheit sind über § 18 Ab-
satz 6 hinaus gleichermaßen für die Erbringung von Stu-
dienleistungen zu berücksichtigen. Der 

Prüfungsausschuss legt auf Antrag der oder des Studieren-
den von dieser Prüfungsordnung abweichende Regelun-
gen unter Berücksichtigung des Einzelfalls fest. 

(2) Für Studierende, für die die Schutzbestimmungen 
entsprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgeset-
zes gelten oder für die die Fristen des Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetzes (BEEG) über die Elternzeit greifen, 
legt der Prüfungsausschuss die in dieser Prüfungsordnung 
geregelten Prüfungsbedingungen auf Antrag der oder des 
Studierenden unter Berücksichtigung des Einzelfalls fest.  

(3) Für Studierende, die durch ärztliches Attest nachwei-
sen, dass sie den Ehemann oder die eingetragene Leben-
spartnerin oder die Ehefrau oder den eingetragenen Le-
benspartner oder pflegebedürftige Verwandte in gerader 
Linie oder Verschwägerte ersten Grades pflegen, legt der 
Prüfungsausschuss die in dieser Prüfungsordnung gere-
gelten Fristen und Termine auf Antrag der oder des Studie-
renden unter Berücksichtigung von Ausfallzeiten durch 
diese Pflege und unter Berücksichtigung des Einzelfalls 
fest.  

(4) Studierende, die ein Kind überwiegend allein versor-
gen oder eine Verpflichtung nach Abs. 3 nachweisen, kön-
nen auf Antrag vom Erfordernis des regelmäßigen Besu-
ches von Lehr-/Lerneinheiten zur Erlangung eines nach 
dieser Ordnung erforderlichen Teilnahmenachweises be-
freit werden. Voraussetzung für die Befreiung ist die Erbrin-
gung einer dem Workload der Fehlzeiten entsprechende, 
angemessene, zusätzliche Studienleistung im Selbststu-
dium. Diese wird von der Veranstaltungsleiterin oder dem 
Veranstaltungsleiter im Einvernehmen mit der oder dem 
Studierenden festgesetzt. Erfolgt keine Einigung, entschei-
det der Prüfungsausschuss. 

 

§ 26 
Bestehen und Nichtbestehen der Bachelorprüfung 

(1) Die gesamte Prüfungsleistung für den Bachelorstudi-
engang ist bestanden, wenn alle Prüfungen gemäß der 
§§ 19 - 21 sowie die Bachelorarbeit gemäß § 22 erfolgreich 
absolviert und die für den Studiengang vorgeschriebenen 
Credits erworben worden sind. 

(2) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, 
wenn die oder der Studierende 

• die Bachelorarbeit im Wiederholungsversuch nicht be-
standen,  

• das Maluspunktegrenze gemäß § 23 Abs. 3 überzo-
gen wurde.  

(3) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden, wird 
vom Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studie-
renden und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise 
sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine Bescheini-
gung ausgestellt, die die erfolgreich absolvierten Prüfun-
gen, deren Noten und die erworbenen Credits ausweist 
und deutlich macht, dass die Bachelorprüfung nicht bestan-
den worden ist. 
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§ 27 
Bewertung der Prüfungsleistungen und  

Bildung der Prüfungsnoten 

(1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen 
sind von den Prüferinnen und Prüfern folgende Noten 
(Grade Points) zu verwenden. Zwischenwerte sollen eine 
differenzierte Bewertung der Prüfungsleistungen ermögli-
chen. 

1,0 oder 1,3 = sehr gut  
(eine hervorragende Leistung) 

1,7 oder 2,0 oder 2,3 = gut 
(eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt)  

2,7 oder 3,0 oder 3,3 = befriedigend 
(eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht)  

3,7 oder 4,0 = ausreichend 
(eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 
Anforderungen genügt)  

5,0 = nicht ausreichend 
(eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den  
Anforderungen nicht mehr genügt)  

(2) Wird eine Prüfung von mehreren Prüferinnen und/o-
der Prüfern bewertet, ist die Note das arithmetische Mittel 
der Einzelnoten. Bei der Bildung der Note wird nur die erste 
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle wei-
teren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Note 
lautet: 

bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5  
= sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5  
= gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5   
= befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0  
= ausreichend 

bei einem Durchschnitt ab 4,1  
= nicht ausreichend. 

(3) Eine Prüfung ist bestanden, wenn sie mit „ausrei-
chend“ (4,0) oder besser bewertet wurde. Eine Prüfung ist 
endgültig nicht bestanden, wenn sie mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet wurde und aufgrund der Überschreitung des 
Maluspunktekontos eine Wiederholung nicht mehr möglich 
ist. 

(4) Bei Klausuren im Antwort-Wahl-Verfahren mit einem 
Multiple-Choice-Anteil von mindestens einem Drittel an der 
Gesamtklausur, wird für die Benotung der nachfolgende 
Bewertungsschlüssel zugrunde gelegt:  

1) Die Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling mindes-
tens 60 Prozent der gestellten Prüfungsfragen zutref-
fend beantwortet hat oder wenn die Zahl der vom 
Prüfling zutreffend beantworteten Fragen um nicht 
mehr als 22 Prozent die durchschnittlichen Prüfungs-
leistungen der Prüflinge unterschreitet. 
 

2) Die Leistungen in der schriftlichen Prüfung sind wie 
folgt zu bewerten: 

Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung 
nach Abs. 4 Nr. 1) erforderliche Mindestzahl zutref-
fend beantworteter Prüfungsfragen erreicht, so lautet 
die Note 

a) "1,0-1,3 ", wenn er mindestens 75 Prozent, 

b) "1,7-2,3", wenn er mindestens 50, aber weniger 
als 75 Prozent, 

c) "2,7-3,3", wenn er mindestens 25, aber weniger 
als 50 Prozent, 

d) "3,7-4,0", wenn er keine oder weniger als 25 Pro-
zent 

der darüber hinaus gestellten Prüfungsfragen zutref-
fend beantwortet hat. 

Bei geringem Multiple-Choice Anteilen können die erreich-
ten Punkte aller Aufgaben zu einer Gesamtnote aggregiert 
werden.  
 

 28 
Modulnoten 

(1) Ein Modul ist bestanden, wenn alle diesem Modul zu-
geordneten Leistungen erbracht und die Modulprüfung 
mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet 
wurde.  

(2) Besteht eine Modulprüfung aus einer einzigen Prü-
fungsleistung, so ist die erzielte Note gleichzeitig die er-
zielte Note der Modulprüfung. Besteht eine Modulprüfung 
aus mehreren Teilprüfungen, so muss jede Teilprüfung be-
standen sein.  

(3) Die Note der Modulprüfung ist das gewichtete Mittel 
der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen (Grade 
Points). Das gewichtete Mittel errechnet sich aus der 
Summe der mit den Einzelnoten multiplizierten Credits, di-
vidiert durch die Gesamtzahl der benoteten Credits des 
Moduls. 

 

§ 29 
Bildung der Gesamtnote 

(1) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem mit Credits 
gewichteten arithmetischen Mittel aus  

• den fachspezifischen Modulnoten und 

• der Note aus dem Seminarbereich,  

• den Noten für die Module des Ergänzungsbereichs 
und 

• der Note für die Bachelorarbeit. 

Unbenotete Leistungen (z B. Praktika, ohne Note aner-
kannte Leistungen) werden bei der Berechnung der Durch-
schnittsnote nicht berücksichtigt. 

(2) Dabei wird jeweils nur die erste Dezimalstelle hinter 
dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden 
ohne Rundung gestrichen. Im Übrigen gilt § 27 entspre-
chend.  

(3) Der Gesamtnote werden zusätzlich zur Benotung 
ECTS-Grade zugeordnet, wenn über drei Studienjahre 
mindestens eine Absolventenzahl von 50 erreicht ist. 
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Die Studierenden erhalten folgende ECTS-Grade: 

A „Bestanden“ – die besten 10% 

B „Bestanden“ – die nächsten 25% 

C „Bestanden“ – die nächsten 30% 

D „Bestanden“ – die nächsten 25% 

E „Bestanden“ – die nächsten 10 % 

FX „Nicht bestanden“ – es sind Verbesserungen  
erforderlich, bevor die Leistungen anerkannt  
werden können 

F „Nicht bestanden“ – es sind erhebliche Ver- 
besserungen erforderlich 

 (4) Wurde die Bachelorarbeit mit 1,0 bewertet und ist der 
Durchschnitt aller anderen Noten 1,3 oder besser, wird im 
Zeugnis gemäß § 27 Absatz 1 das Gesamtprädikat „mit 
Auszeichnung bestanden" vergeben. 

 

§ 3013 
Zusatzprüfungen 

(1) Die oder der Studierende kann sich über den Pflicht- 
und den Wahlpflichtbereich hinaus in weiteren Fächern ei-
ner Prüfung unterziehen (Zusatzprüfungen). 

(2) Das Ergebnis einer solchen Zusatzprüfung wird bei 
der Feststellung von Modulnoten und der Gesamtnote nicht 
mit berücksichtigt. 

 

§ 31 
Zeugnis und Diploma Supplement 

(1) Hat die oder der Studierende die Bachelorprüfung be-
standen, erhält sie oder er ein Zeugnis in deutscher und 
englischer Sprache. Das Zeugnis enthält folgende Anga-
ben: 

• Name der Universität und Bezeichnung der Fakultät, 

• Name, Vorname, Geburtsdatum und Geburtsort der o-
der des Studierenden, 

• Bezeichnung des Studiengangs, 

• die Bezeichnungen und Noten der absolvierten  
Module mit den erworbenen Credits, 

• das Thema und die Note der Bachelorarbeit mit den 
erworbenen Credits, 

• Gesamtnote mit den insgesamt erworbenen Credits 
und dem zugeordneten ECTS-Grad, 

• auf Antrag der oder des Studierenden die bis zum Ab-
schluss des Bachelorstudiums benötigte Fachstudien-
dauer, 

• auf Antrag der oder des Studierenden die Ergebnisse 
der gegebenenfalls absolvierten Zusatzprüfungen ge-
mäß § 30, 

• das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfung er-
bracht wurde, 

• die Unterschriften der oder des Vorsitzenden des zu-
ständigen Prüfungsausschusses sowie der Dekanin o-
der des Dekans der Fakultät  

• und das Siegel der Universität. 

Als Anlage zum Zeugnis kann das Transcript of Records 
erstellt werden. Das Transcript of Records enthält sämtli-
che Prüfungen einschließlich der Prüfungsnoten. 

(2) Mit dem Abschlusszeugnis wird der Absolventin oder 
dem Absolventen durch die Universität ein Diploma Supp-
lement in deutscher und englischer Sprache ausgehändigt. 
Das Diploma Supplement enthält  

• persönliche Angaben wie im Zeugnis (siehe Abs. 1) 

• allgemeine Hinweise zur Art des Abschlusses, 

• Angaben zu der den Abschluss verleihenden Universi-
tät, 

• Angaben zum Studiengang einschließlich detaillierter  
Informationen zu den erbrachten Leistungen und zum 
Bewertungssystem sowie zu den mit den jeweiligen 
Prüfungen erworbenen Credits. Das Diploma Supple-
ment trägt das gleiche Datum wie das Zeugnis. 

(3) Das Zeugnis über die bestandene Bachelorprüfung 
ist ein dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife gleich-
wertiger Vorbildungsnachweis gemäß § 3 Nr. 4 Qualifikati-
onsverordnung (QVO). Studierende mit Fachhochschulreife 
erwerben somit mit Bestehen der Bachelorprüfung die all-
gemeine Hochschulreife. 

 

§ 32 
Bachelorurkunde 

(1) Nach bestandener Bachelorprüfung werden der Ab-
solventin oder dem Absolventen gleichzeitig mit dem Zeug-
nis eine Bachelorurkunde und das Diploma Supplement 
ausgehändigt. Die Urkunde weist den verliehenen Ba-
chelorgrad nach § 3 aus und trägt ebenso wie das Diploma 
Supplement das Datum des Zeugnisses. 

(2) Die Urkunde wird von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses und der Dekanin oder dem Dekan 
der Fakultät, die den Grad verleiht, unterzeichnet und mit 
dem Siegel der Universität Duisburg-Essen versehen. 

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis und dem Diploma Supp-
lement erhält die Absolventin oder der Absolvent eine ent-
sprechende Urkunde in englischer Sprache. 

 

 

III. Schlussbestimmungen 

 

§ 33  
Ungültigkeit der Bachelorprüfung,  
Aberkennung des Bachelorgrades 

(1) Hat die oder der Studierende bei einer Prüfung ge-
täuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, 
bei deren Erbringung getäuscht wurde, entsprechend 



Universität Bereinigte Sammlung der Satzungen Ziffer  8.39.54.E 
Duisburg-Essen  und Ordnungen Seite  15 
 

Stand: August 2022 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

§ 35 
Führung der Prüfungsakten, 

Aufbewahrungsfristen 

(1) Die Prüfungsakten werden elektronisch geführt.  

a) Nachfolgende Daten werden elektronisch gespeichert: 

• Name, Vorname, Matrikelnummer, Geburtsdatum, 
Geburtsort 

• Studiengang 

• Studienbeginn 

• Prüfungsleistungen 

• Anmeldedaten, Abmeldedaten 

• Datum des Studienabschlusses 

• Datum der Aushändigung des Zeugnisses. 

b) Nachfolgende Dokumente werden in Papierform  
geführt und archiviert: 

• Bachelorarbeit 

• Zeugnis 

• Urkunde 

• Prüfungsarbeiten 

• Prüfungsprotokolle 

• Atteste, Widersprüche und Zulassungsanträge. 

(2) Die Aufbewahrungsfristen betragen: 

• für die Bachelorarbeit, die Prüfungsarbeiten und 
Prüfungsprotokolle: 5 Jahre 

• für das Zeugnis und die Urkunde: 50 Jahre. 

(3) Die Archivierung der nach Abs. 2 aufbewahrten Akten 
erfolgt durch den Bereich Prüfungswesen. 

 

§ 36 
Geltungsbereich 14 

 (1) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden 
Anwendung, die erstmalig im Wintersemester 2013/2014 
im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre an der 
Universität Duisburg-Essen eingeschrieben sind. 

 (2) Studierende, die vor dem Wintersemester 2013/2014 
ihr Studium im Bachelorstudiengang Betriebswirtschafts-
lehre aufgenommen haben und das Kernstudium bereits 
abgeschlossen haben, können das Vertiefungsstudium 
nach neuer Prüfungsordnung fortsetzen.  

 (3) Für Studierende, die vor dem Wintersemester 
2013/2014 ihr Studium im Bachelorstudiengang Betriebs-
wirtschaftslehre aufgenommen haben und das Kernstu-
dium bereits abgeschlossen haben, besteht auf Antrag bis 
zum Ende des Sommersemesters 2014 die Möglichkeit, 
das Modul „Anwendungsgebiete der Wirtschaftsinformatik“ 
(vormals „Wirtschaftsinformatik II“)  

 1. in den Wahlpflichtbereich des Kernstudiums oder  

 2. in den Vertiefungsbereich Wirtschaftsinformatik 

 zu übertragen. In diesem Falle müssen die bisherigen Prü-
fungsleistungen Einführung in die Betriebswirtschaftslehre 
(3 Credits) und Einführung in die Volkswirtschaftslehre (3 
Credits) mit Schlüsselqualifikationen aufgestockt werden.  

(4) Studierende, die vor dem Wintersemester 2013/14 
ein Studium im Bachelorstudiengang Betriebswirtschafts-
lehre aufgenommen haben und das Kernstudium noch 
nicht abgeschlossen haben, setzen das Studium nach 
neuer Prüfungsordnung fort. Es gelten folgende Besonder-
heiten:  

1. Bereits abgelegte Prüfungsleistungen in  

a)  Einführung in die Betriebswirtschaftslehre  
 (3 Credits),  

b) Einführung in die Volkswirtschaftslehre  
 (3 Credits), 

c) Absatzmarketing (3 Credits) und/oder 

d) Technik des Betrieblichen Rechnungswesens  
 (3 Credits) 

werden entsprechend beigefügter Tabelle in Anlage 3 an-
gerechnet. Schlüsselqualifikationen zur Aufstockung der 
oben genannten Module können bis zum Ende des Som-
mersemesters 2014 nachgeholt werden. Ungeachtet der 
Regelung in Abs. 4 Nr. 1 können Studierende, die bereits 
eine Modulteilprüfung im Modul „Einführung in die Betriebs-
wirtschaftslehre und Einführung in die 

berichtigen  und  die  Prüfung  ganz  oder  teilweise  für  nicht
bestanden erklären.

( 2)  Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu ei-
ner  Prüfung  nicht  erfüllt,  ohne  dass  die  oder  der  Studie-
rende täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach
der  Aushändigung  des  Zeugnisses  bekannt,  wird  dieser
Mangel durch Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zu-
lassung  vorsätzlich  zu  Unrecht  erwirkt,  entscheidet  der
Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes  für  das  Land  Nordrhein-Westfalen  über
die Rechtsfolgen.

( 3)  Vor einer Entscheidung ist  der oder dem Betroffenen
Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

( 4)  Sämtliche unrichtigen Prüfungszeugnisse sind einzu-
ziehen  und  gegebenenfalls  durch  neue Zeugnisse zu  er-
setzen.  Eine  Entscheidung  nach  Absatz  1  und  Absatz  2
Satz 2 ist nach einer Frist von fünf  Jahren nach Ausstellung
des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen.

( 5)  Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt
worden, ist der verliehene Grad abzuerkennen und die aus-
gehändigte Urkunde einzuziehen.

§ 34
Einsicht in die Prüfungsarbeiten

( 1)  Den  Studierenden  wird  auf  Antrag  nach  einzelnen
Prüfungen  Einsicht  in  ihre  schriftlichen  Prüfungsarbeiten
gewährt. Der Antrag muss binnen eines Monats nach Be-
kanntgabe des Prüfungsergebnisses gestellt werden. Nä-
heres regelt der Prüfungsausschuss.  

(2)  Prüfungsentscheidungen sind isoliert anfechtbar.
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Volkswirtschaftslehre“ bestanden haben, die fehlende Mo-
dulteilprüfung in „Einführung in die Betriebswirtschafts-

 
3 Credits letztmalig im WS 2013/2014 ablegen. Abs. 4 
Satz 2 gilt entsprechend. 

Studierende, die das Modul „Anwendungsgebiete der Wirt-
schaftsinformatik“ (vormals „Wirtschaftsinformatik II“) ab-
geschlossen bzw. noch nicht abgeschlossen haben, d.h. 
Studierende, die entweder die Modulteilleistung „E-Busi-
ness-Grundlagen“ oder „Business Engineering“ bestanden 
haben, können die erbrachten Prüfungsleistungen zur Auf-
stockung der Prüfungsleistungen Einführung in die Be-
triebswirtschaftslehre (3 Credits) und Einführung in die 
Volkswirtschaftslehre (3 Credits) verwenden. 

2. Das Modul „Wirtschaftsinformatik I“ wird in das Modul 
„Einführung in die Wirtschaftsinformatik“ umbenannt. 
Den Studierenden, die das Modul „Wirtschaftsinforma-
tik I“ bereits bestanden haben, wird dieses Modul ange-
rechnet. Eine erneute Ablegung des Moduls „Einfüh-
rung in die Wirtschaftsinformatik“ ist ausgeschlossen.  

3. Das Modul „Wirtschaftsinformatik II“ wird in das Modul 
„Anwendungsgebiete der Wirtschaftsinformatik“ umbe-
nannt.  

a) Studierenden, die das Modul „Wirtschaftsinformatik II“ 
bereits bestanden haben, wird dieses Modul angerech-
net. Eine erneute Ablegung des Moduls „Anwendungs-
gebiete der Wirtschaftsinformatik“ ist ausgeschlossen. 

b) Für Studierende, die das Modul „Wirtschaftsinformatik 
II“ noch nicht abgeschlossen haben, d.h. Studierende 
die entweder die Modulteilleistung „E-Business-Grund-
lagen“ oder „Business Engineering“ bestanden haben, 
wird die entsprechende bestandene Prüfungsleistung 
auf das Modul „Anwendungsgebiete der Wirtschaftsin-
formatik“ angerechnet. 

 Abs. 3 gilt entsprechend. 

4. Das Modul „Rechtswissenschaft für Ökonomen II“ wird 
durch das Modul „Handelsrecht“ ersetzt. Studierende, 
die das Modul „Rechtswissenschaft für Ökonomen II“ 
bereits bestanden haben, können das Modul „Rechts-
wissenschaft für Ökonomen II“ nicht erneut ablegen. In 
diesem Fall wird das Modul „Handelsrecht“ durch das 
Modul „Rechtswissenschaft für Ökonomen II“ ersetzt.  
Studierende, die das Modul „Rechtswissenschaft für 
Ökonomen II“ noch nicht bestanden haben, legen nun-
mehr die Prüfungsleistung im Modul „Handelsrecht“ ab.   

5. Das Modul „Produktion“ wird durch das Modul „Grund-
züge der Unternehmensbesteuerung (vormals Unter-
nehmensbesteuerung I)“ ersetzt, sofern das Modul 
„Produktion“ bestanden ist. Sofern das Modul „Produk-
tion“ nicht bestanden ist, ist nunmehr das Modul 
„Grundzüge der Unternehmensbesteuerung (vormals 
Unternehmensbesteuerung I)“ abzulegen. 

6. Studierende, welche die Lehrveranstaltungen Mikro- 
ökonomik II bzw. Makroökonomik II bereits abgelegt ha-
ben, erhalten diese anstelle von Mikroökonomik I bzw. 
Makroökonomik I angerechnet. Studierende, welche 
die Lehrveranstaltungen Mikroökonomik II bzw. Mak-
roökonomik II noch nicht abgelegt haben, können diese 
noch bis zum Ende des Wintersemesters 2013/2014 

ablegen und anstelle der Module Mikroökonomik I bzw. 
Makroökonomik I anrechnen lassen. 

 (5) Vor dem Wintersemester 2013/2014 erbrachte E1- 
und E3-Leistungen werden auf Antrag nicht in die Berech-
nung der Gesamtnote aufgenommen.  

Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

 

§ 37 
In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

Diese Prüfungsordnung tritt zum 01.10.2013 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung für das Bachelor-pro-
gramm Betriebswirtschaftslehre vom 16. März 2007, zu-
letzt geändert durch 7. Änderungsordnung vom 4. Oktober 
2010 (VBl Jg. 8, 2010 S. 451/Nr. 79) außer Kraft.  

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats 
vom 15. August 2013. 

 

Duisburg und Essen, den 26. August 2013 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Eva Lindenberg-Wendler 

lehre“  bzw.  „Einführung  in  die  Volkswirtschaftslehre“  im
  
Umfang von
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Anlage 1: Tabellarische Übersicht 15 
 

Modul 
Lehr-/ 

Lernform 
Inhalt/Lernziele SWS Credits 

Pflicht/ 
Wahl- 
pflicht 

Prüfungen 

Kernbereich       

Einführung in die  
Betriebswirtschaftslehre 

VO 
Erwerb grundlegender Kennt-
nisse im betriebswirtschaftli-
chen Denken 

4 6 P 
§ 17 Abs. 6 b)  

oder d) 

Einführung in die  
Volkswirtschaftslehre 

VO/UE 
Erwerb eines grundlegenden 
Verständnisses ökonomischen 
Denkens 

4 6 P 
§ 17 Abs. 6 b)  

oder d) 

Einführung in die Wirtschaftsin-
formatik 

VO/UE 
Erwerb grundlegender Kennt-
nisse im Bereich Wirtschaftsin-
formatik  

4 6 P 
§ 17 Abs. 6 b)  

oder d) 

Deskriptive Statistik VO/UE 

Erwerb grundlegender Kennt-
nisse von wirtschaftswissen-
schaftlich relevanten Metho-
den der deskriptiven Statistik 

4 6 P 
§ 17 Abs. 6 b)  

oder d) 

Rechtswissenschaft für Ökono-

men3 VO/UE 
Erwerb grundlegender Kennt-
nisse des Wirtschaftsprivat-
rechts 

4 6 P 
§ 17 Abs. 6 b)  

oder d) 

Mathematik für Wirtschaftswis-
senschaftler 

VO/UE 

Erwerb grundlegender Kennt-
nisse mathematischer Metho-
den der Analysis und  linearen 
Algebra 

4 6 P 
§ 17 Abs. 6 b)  

oder d) 

Internes Rechnungswesen VO/UE 

Erwerb grundlegender Kennt-
nisse zur  kaufmännischen Be-
urteilung der Wirtschaftlichkeit 
von Geschäftsprozessen 

4 6 P 
§ 17 Abs. 6 b)  

oder d) 

Externes Rechnungswesen VO/UE 

Erwerb grundlegender Kennt-
nisse der Gewinn- und Vermö-
genskonzeption des handels-
rechtlichen Einzelabschlusses 

4 6 P 
§ 17 Abs. 6 b)  

oder d) 

Makroökonomik I VO/UE 
Erwerb grundlegender Kennt-
nisse in der makroökonomi-
schen Analyse 

4 6 P 
§ 17 Abs. 6 b)  

oder d) 

Mikroökonomik I VO/UE 
Erwerb grundlegender Kennt-
nisse in der mikroökonomi-
schen Analyse 

4 6 P 
§ 17 Abs. 6 b)  

oder d) 

Induktive Statistik VO/UE 
Erwerb grundlegender Kennt-
nisse von Methoden des statis-
tischen Schließens 

4 6 WP 
§ 17 Abs. 6 b)  

oder d) 

Handelsrecht VO/UE 
Erwerb grundlegender Kennt-
nisse des Handelsrechts 

4 6 WP 
§ 17 Abs. 6 b)  

oder d) 

Anwendungsgebiete der Wirt-
schaftsinformatik 

VO 
Vertiefung des Kenntniser-
werbs im Bereich der Wirt-
schaftsinformatik 

4 6 WP 
§ 17 Abs. 6 b)  

oder d) 

Grundzüge der Unternehmens-

besteuerung4 VO/UE 

Erwerb grundlegender Kennt-
nisse der Bedeutung von Steu-
ern für betriebswirtschaftliche 
Fragestellungen. 

4 6 P 
§ 17 Abs. 6 b)  

oder d) 

Investition und Finanzierung VO/UE 
Erwerb grundlegender Kennt-
nisse der Investitions- und Fi-
nanzierungsrechnung 

4 6 P 
§ 17 Abs. 6 b)  

oder d) 

Unternehmensführung VO/UE 

Erwerb grundlegender Kennt-
nisse der Aufgaben, Funktio-
nen, Prozesse und Systeme 
der Unternehmensführung 

4 6 P 
§ 17 Abs. 6 b)  

oder d) 

Absatzmarketing VO/UE 
Erwerb grundlegender Kennt-
nisse des Marketing-Manage-
ments 

4 6 
P 

§ 17 Abs. 6 b)  
oder d) 

3vormals „Rechtswissenschaft für Ökonomen I“ 
4vormals „Unternehmensbesteuerung I“ 
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Vertiefungsbereich       

Wahlpflichtmodul  I  

Vertiefung der Kenntnisse in 
ausgewählten Bereichen der 
Betriebswirtschaftslehre 
 

s. MHB s. MHB 

 
WP 

 

Prüfungsform gem. 
§ 17 Abs. 6 d) 

Wahlpflichtmodul  II  s. MHB s. MHB 

Wahlpflichtmodul  III  s. MHB s. MHB 

Wahlpflichtmodul  IV  s. MHB s. MHB 

Wahlpflichtmodul  V  

Vertiefung der Kenntnisse in 
ausgewählten Bereichen der 
BWL, VWL, Rechtswissen-
schaft, Wirtschaftsinformatik  
und Informatik 
„Cafeteria-Prinzip“ 
 

s. MHB s. MHB 

Wahlpflichtmodul  VI  s. MHB s. MHB 

Wahlpflichtmodul  VII  s. MHB s. MHB 

Wahlpflichtmodul  VIII  s. MHB s. MHB 

Wahlpflichtmodul  IX  s. MHB s. MHB 

Schlüsselqualifikationen  Erwerb von Softskills s. MHB s. MHB WP 
Studienleistungen 
gem. § 17 Abs. 8 

Studium Liberale  
Erwerb von Kompetenzen in 
fachfremden Gebieten 

s. MHB s. MHB WP 

Seminarbereich  

Bearbeitung eines wissen-
schaftlichen Themas im Be-
reich Betriebswirtschaftslehre 
oder Rechtswissenschaft 

s. MHB s. MHB P § 17 Abs. 6 d) 

Bachelorarbeit (12 Cr)  
Bearbeitung und Vorstellung 
eines wissenschaftlichen The-
mas 

s. MHB s. MHB P § 22 
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16Gem. § 11 Abs. 4 können  

• bis zu fünf Module zu je 6 Credits im Wahlpflichtbereich des Vertiefungsstudiums durch fachbezogene Module im Rahmen 

eines Auslandsstudiums an einer ausländischen Hochschulen (sog. Auslandsmodul/e) abgelegt werden, 

• bis zu drei Module zu je 6 Credits im Wahlpflichtbereich des Vertiefungsstudiums durch fachbezogene Module an anderen 

Hochschulen (sog. Mobilitätsmodul/e) abgelegt werden,  

• bis zu drei Module zu je 6 Credits im Wahlpflichtbereich des Vertiefungsstudiums durch fachbezogene Module an den Hoch-

schulen der Universitätsallianz Ruhr (sog. UAR-Modul/e) abgelegt werden.  

Es sind die Belegungsregelungen im Wahlpflichtbereich einzuhalten. 

Mobilitätsfenster Ausland (outgoings) 

Es können bis zu 5 Wahlpflichtmodule zu je 6 Credits durch Auslandsmodule abgelegt werden, es können jedoch insgesamt maximal 

5 Wahlpflichtmodule im Bereich VWL, Recht, Wirtschaftsinformatik und Informatik belegt/abgelegt werden. 

Auslandmodul BWL * 
Vertiefung und Erweiterung der 
Kenntnisse in ausgewählten Berei-
chen der Betriebswirtschaftslehre 

* à 6 WP * 

Auslandmodul VWL, Recht, 
Wirtschaftsinformatik,  
Informatik 

* 

Vertiefung und Erweiterung der 
Kenntnisse in ausgewählten Berei-
chen der Volkswirtschaftslehre, 
Rechtswissenschaft, Wirtschaftsin-
formatik und Informatik 

* à 6 WP * 

Mobilitätsfenster UAR 

Es können bis zu 3 Wahlpflichtmodule zu je 6 Credits durch UAR-Module abgelegt werden, es können jedoch insgesamt maximal 

5 Wahlpflichtmodule im Bereich VWL, Recht, Wirtschaftsinformatik und Informatik belegt/abgelegt werden. 

UAR-Modul BWL * 
Vertiefung und Erweiterung der 
Kenntnisse in ausgewählten Berei-
chen der Betriebswirtschaftslehre 

* à 6 WP * 

UAR-Modul VWL, Recht, Wirt-
schaftsinformatik,  
Informatik 

* 

Vertiefung und Erweiterung der 
Kenntnisse in ausgewählten Berei-
chen der Volkswirtschaftslehre, 
Rechtswissenschaft, Wirtschaftsin-
formatik und Informatik 

* à 6 WP * 

Mobilitätsfenster Hochschul- und Studiengangswechsel 

Es können bis zu 3 Wahlpflichtmodule zu je 6 Credits durch Mobilitätsmodule abgelegt werden, es können jedoch insgesamt maximal 

5 Wahlpflichtmodule im Bereich VWL, Recht, Wirtschaftsinformatik und Informatik belegt/abgelegt werden. 

Mobilitätsmodul BWL * 
Vertiefung und Erweiterung der 
Kenntnisse in ausgewählten Berei-
chen der Betriebswirtschaftslehre 

* à 6 WP * 

Mobilitätsmodul VWL, Recht, 
Wirtschaftsinformatik,  
Informatik 

* 

Vertiefung und Erweiterung der 
Kenntnisse in ausgewählten Berei-
chen der Volkswirtschaftslehre, 
Rechtswissenschaft, Wirtschaftsin-
formatik und Informatik 

* à 6 WP * 

*Lehr-/Lernform, SWS sowie Prüfungsform nach Maßgabe der jeweiligen Hochschule 
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Anlage 2: Berufspraktische Tätigkeiten gemäß § 1217 

 

1.1 Zweck des Praktikums 
 

Zentrales Charakteristikum dieses Praktikums ist die Kombination aus wissenschaftlich anspruchsvoller Ausbildung und 
praktischer Erfahrung. Aus diesem Grund steht die wissenschaftliche Begleitung eines Praktikums, welches das Studium 
nicht lediglich ergänzt, sondern integraler Bestandteil der wissenschaftlichen Ausbildung ist, an erster Stelle. Auf diese 
Weise wird das Praktikum mit den Anforderungen der wissenschaftlichen Ausbildung (z.B. Anwendung von Methoden und 
kritische Reflexion des Handelns) verknüpft. 
 
1.2 Anmeldung  

 
Die Inhalte des Praktikums sind vor der Aufnahme des Praktikums mit dem Modulverantwortlichen abzusprechen. Solche 
Absprachen beinhalten, dass die Studierenden erstens in bestimmten Methoden geschult werden, zweitens bestimmte 
Soft Skills erwerben und drittens ihre Fähigkeiten in ein Praxisprojekt einbringen, dessen Verlauf und Ergebnis sie doku-
mentieren. Hierüber ist eine verbindliche vertragliche Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem jeweiligen Mo-
dulverantwortlichen zu treffen. 

 
1.3 Inhalt18 

 

Das Praktikum umfasst bei einer Dauer von drei Monaten 18 Credits und ersetzt insgesamt 3 Module (von jeweils 6 Credits) 

bzw. umfasst bei einer Dauer von sechs Monaten 30 Credits und ersetzt insgesamt 5 Module (von jeweils 6 Credits) des 

Vertiefungsstudiums des BWL-Bachelor gemäß vorliegender Äquivalenzregelung: 

 

Inhalte des Moduls Category Management 
und Shopper Marketing –  

das Praktikum (6 Monate), 30 Credits 

Äquivalenz mit vorhandenen Modulen im 
Studiengang BWL Bachelor  

(i.S.v. „ersetzt das Modul …“) 

• Erlernen von Präsentationstechniken und an-

deren Soft Skills (z. B. rhetorische Fähigkei-

ten und Teamfähigkeit), 6 Credits 

• Bereich E1, Schlüsselqualifikationen,  

6 Credits 

• „Reines Praktikum“, dies kann sowohl 

Schlüsselqualifikationen als auch fachüber-

greifende, allgemeinbildende Inhalte im 

Sinne des Studium liberale sein (Kennenler-

nen der Strukturen eines Unternehmens, 

Umgang mit Vertretern der Praxis etc.), 12 

Credits 

• Bereich E1, Schlüsselqualifikationen,  

6 Credits  

und 

• Bereich E3, Studium liberale, 6 Credits 

• Erlernen und Anwenden von fachspezifi-

schen Analysemethoden, wie z. B. Auswer-

tung von Daten aus Haushalts- und Han-

delspanels, Erforschung der Kundenbedürf-

nisse, Entwicklung von Marketinginstrumen-

ten, kennzahlenorientierte Führung von Wa-

rengruppen und Märkten, 12 Credits 

• Praxisprojekt Marketing und Handel, 

6 Credits 

• Je nach fachspezifischer Ausgestaltung 

des Praktikums eines der Module „Käu-

ferverhalten im Einzelhandel“, „Marktfor-

schung“, „Instrumente des Handelsmar-

ketings“ oder „Handelsmanagement und 

Handelscontrolling“. Der Modulverant-

wortliche legt zu Beginn des Praktikums 

fest, welches Wahlpflichtmodul ersetzt 

werden soll. Dieses Modul darf nicht be-

reits im Studium erbracht worden sein., 6 

Credits 

Summe: 30 Credits Summe: 30 Credits 

 
  



Universität Bereinigte Sammlung der Satzungen Ziffer  8.39.54.E 
Duisburg-Essen  und Ordnungen Seite  21 
 

Stand: August 2022 

Inhalte des Moduls Praktikum im Pharma-Sek-
tor (6 Monate), 30 Credits 

Äquivalenz mit vorhandenen Modulen im 
Studiengang BWL Bachelor  

(i.S.v. „ersetzt das Modul …“) 

• Erlernen von Präsentationstechniken und an-

deren Soft Skills (z. B. rhetorische Fähigkei-

ten und Teamfähigkeit), 6 Credits 

• Bereich E1, Schlüsselqualifikationen,  

6 Credits 

• „Reines Praktikum“, dies kann sowohl 

Schlüsselqualifikationen als auch fachüber-

greifende, allgemeinbildende Inhalte im 

Sinne des Studium liberale sein (Kennenler-

nen der Strukturen eines Unternehmens, 

Umgang mit Vertretern der Praxis etc.), 12 

Credits 

• Bereich E1, Schlüsselqualifikationen,  

6 Credits  

und 

• Bereich E3, Studium liberale, 6 Credits 

• Erlernen und Anwenden von Instrumenten 

des Trade Marketings, des Shopper Marke-

tings, des Brand Managements, des Cate-

gory Managements sowie des Sales Mana-

gements auf konkrete Probleme und Projekte 

im Pharma-Sektor, 12 Credits 

• Praxisprojekt Marketing und Handel, 

6 Credits 

• Je nach fachspezifischer Ausgestaltung 

des Praktikums eines der Module „Käu-

ferverhalten im Einzelhandel“, „Marktfor-

schung“, „Instrumente des Handelsmar-

ketings“ oder „Handelsmanagement und 

Handelscontrolling“. Der Modulverant-

wortliche legt zu Beginn des Praktikums 

fest, welches Wahlpflichtmodul ersetzt 

werden soll. Dieses Modul darf nicht be-

reits im Studium erbracht worden sein., 6 

Credits 

Summe: 30 Credits Summe: 30 Credits 
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1.4 Lernerfolgskontrolle zum Erwerb von 30 Credits 
 
Geprüft werden soll der Lernerfolg des Moduls wie folgt: 
Bericht (schriftlich) mit anschließender Präsentation: eine schriftliche Ausarbeitung, in der dargestellt wird, mit welchen 
Daten und Methoden eine konkrete Problemstellung im Praktikum gelöst worden ist, sowie Präsentation der wichtigsten 
Ergebnisse (mündlich). 
Praktikumsbericht (schriftlich): ein allgemeiner Erfahrungsbericht über die Aufgaben und Tätigkeiten im Rahmen des Prak-
tikums, der auch nach außen kommuniziert werden kann. 
 
Maluspunkte sollen nur auf den mit Prüfungen versehenen Teil (12 ECTS) angerechnet werden, d.h. Maluspunkte werden 
nicht auf den Teil des Praktikums angerechnet, der dem Ergänzungsbereich entspricht (18 ECTS). 
 
Die weiteren Einzelheiten sind im Modulhandbuch geregelt.  
 
1.5 Lernerfolgskontrolle zum Erwerb von 18 Credits19 

 
Geprüft werden soll der Lernerfolg des Moduls wie folgt: 
Bericht (schriftlich) mit anschließender Präsentation: eine schriftliche Ausarbeitung, in der dargestellt wird, mit welchen 
Daten und Methoden eine konkrete Problemstellung im Praktikum gelöst worden ist, sowie Präsentation der wichtigsten 
Ergebnisse (mündlich). 
Praktikumsbericht (schriftlich): ein allgemeiner Erfahrungsbericht über die Aufgaben und Tätigkeiten im Rahmen des Prak-
tikums, der auch nach außen kommuniziert werden kann. 

Maluspunkte sollen nur auf den mit Prüfungen versehenen Teil (6 ECTS) angerechnet werden, d.h. Maluspunkte werden 
nicht auf den Teil des Praktikums angerechnet, der dem Ergänzungsbereich entspricht (12 ECTS). 
 
Die weiteren Einzelheiten sind im Modulhandbuch geregelt.“ 

Inhalte des Moduls Praktikum im Pharma-
Sektor (3 Monate), 18 Credits 

Äquivalenz mit vorhandenen Modulen 
im Studiengang BWL Bachelor  
(i.S.v. „ersetzt das Modul …“) 

• Erlernen von Präsentationstechniken und 
anderen Soft Skills (z. B. rhetorische Fähig-
keiten und Teamfähigkeit), 6 Credits 

• Bereich E1, Schlüsselqualifikationen,  
6 Credits 

• „Reines Praktikum“, das fachübergreifende, 
allgemeinbildende Inhalte im Sinne des 
Studium liberale beinhaltet (Kennenlernen 
der Strukturen eines Unternehmens, Um-
gang mit Vertretern der Praxis etc.), 6 Cre-
dits 

• Bereich E3, Studium liberale, 6 Credits 

• Erlernen und Anwenden von Instrumenten 
des Trade Marketings, des Shopper Mar-
ketings, des Brand Managements, des Ca-
tegory Managements sowie des Sales Ma-
nagements auf konkrete Probleme und 
Projekte im Pharma-Sektor, 6 Credits 

• Je nach fachspezifischer Ausgestaltung 
des Praktikums eines der Module „Käu-
ferverhalten im Einzelhandel“, „Marktfor-
schung“, „Instrumente des Handelsmar-
ketings“ oder „Handelsmanagement und 
Handelscontrolling“. Der Modulverant-
wortliche legt zu Beginn des Praktikums 
fest, welches Wahlpflichtmodul ersetzt 
werden soll. Dieses Modul darf nicht be-
reits im Studium erbracht worden sein., 
6 Credits 

Summe: 18 Credits Summe: 18 Credits 
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Anlage 3: Umrechnungstabelle 

Die Prüfungsleistungen aus dem Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre 2006 werden wie folgt 

auf den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre 2013  angerechnet: 

PO Bachelor BWL 2006 
Bestandene Leistungen:  

■ PO Bachelor BWL 2013 

■ EBWL (3 Credits) 
■ EVWL (3 Credits) 
■ TBR (3 Credits) 
■ Absatz (3 Credits) 

■ Absatz+TBR = Absatzmarketing 
■ EBWL+SQ = EBWL 
■ EVWL+SQ = EVWL 

■ EBWL (3 Credits) 
■ EVWL (3 Credits) 
■ TBR (3 Credits) 

■ EBWL+TBR = EBWL 
■ EVWL+SQ = EVWL 

■ EBWL (3 Credits) 
■ EVWL (3 Credits) 
■ Absatz (3 Credits) 

■ EBWL+SQ = EBWL 
■ EVWL+SQ = EVWL 
■ Absatz+SQ = Absatzmarketing  

■ EBWL (3 Credits) 
■ TBR (3 Credits) 
■ Absatz (3 Credits) 

■ EBWL+SQ = EBWL 
■ Absatz+TBR = Absatzmarketing 

■ EVWL (3 Credits) 
■ TBR (3 Credis)  
■ Absatz (3 Credits) 

■ Absatz+TBR = Absatzmarketing 
■ EVWL+SQ = EVWL 

■ EBWL (3 Credits) 
■ EVWL (3 Credits) 

■ EBWL+SQ = EBWL 
■ EVWL+SQ = EVWL 

■ EBWL (3 Credits)  
■ TBR (3 Credits) 

■ EBWL+TBR = EBWL 

■ EBWL (3 Credits)  
■ Absatz (3 Credits) 

■ EBWL+SQ = EBWL 
■ Absatz+SQ = Absatzmarketing 

■ EVWL (3 Credits)  
■ TBR (3 Credits) 

■ EVWL+TBR = EVWL 

■ EVWL (3 Credits)  
■ Absatz (3 Credits) 

■ EVWL+SQ = EVWL 
■ Absatz+SQ = Absatzmarketing 

■ TBR (3 Credits)  
■ Absatz (3 Credits) 

■ Absatz+TBR = Absatzmarketing 

■ EBWL (3 Credits) ■ EBWL+SQ = EBWL 

■ EVWL (3 Credits) ■ EVWL+SQ = EVWL 

■ TBR (3 Credits) ■ TBR+SQ ersetzt Absatzmarketing 

■ Absatz (3 Credits) ■ Absatz+SQ = Absatzmarketing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fußnoten siehe nächste Seite) 
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